Teil I1l. Nationale Eigenheit oder zukunfistrdchtiges Modell?

§ 14 Territorialitdt und Paneuropdische Markte: Die Zukunft der
Erweiterten Kollektiven Lizenz

A. Territorialitdt im Urheberrecht
I. Das Territorialitdtsprinzip

Das Urheberrecht unterliegt nach h.M. dem Territorialitiitsprinzip. 2270
Dieses Prinzip stellt keine spezifische Besonderheit des Urheberrechts dar;
vielmehr entspringt es dem Volkerrecht und besagt, dass die Wirkung na-
tionaler Rechte auf das jeweilige Territorium des gesetzgebenden Staates
beschrinkt ist.227! Mit Blick auf das Urheberrecht bedeutet dies, dass dem
Urheber kein Welturheberrecht oder ein supranationales (europdisches)
Urheberrecht zusteht, sondern ein Biindel an nationalen Urheberrech-
ten.22’2 Ein durch nationale Gesetzgebung gewihrtes Urheberrecht oder
verwandtes Schutzrecht kann damit seine Wirkungen nur innerhalb der
Grenzen des jeweiligen Staates entfalten.2273

Damit verkniipft ist das sog. Schutzlandprinzip (lex loci protectionis),
das auf das Territorialititsprinzip zugefiihrt wird?27* und besagt, dass sich
Schutzobjekt, Schutzvoraussetzungen, Schutzinhalt, Schutzeinschrankun-
gen und Verletzungsfolgen nach dem Recht des Staates bestimmen, fiir

2270 Niher ScHRICKER/LOEWENHEIM/KATZENBERGER, UrhR, Vor §§ 120ff. Rn. 120 ff.
Zur Frage der Geltung des Territorialitdtsprinzips im schwed. Recht, siche
STrROMHOLM, in: FS Schricker (2005), S. 559 ff. Fiir eine Geltung des Universali-
tatsprinzips (mit Bezug auf die erste Inhaberschaft): Krass, GRUR Int. 2007,
380 ff.

2271 PErFER, ZUM 2006, 1; TorrREMANS, in: Axhamn (Hg.), Copyright in a Borderless
Online Environment, S. 25.

2272 ScHRICKER/LOEWENHEIM/KATZENBERGER, UrhR, Vor §§ 120ff. Rn. 121; siehe auch
EuropAiscHE Kommission, Mitteilung: Die Wahrnehmung von Urheberrechten
und verwandten Schutzrechten im Binnenmarkt, S. 8.

2273 ScHRICKER/LOEWENHEIM/KATZENBERGER, UrhR, Vor §§ 120ff. Rn. 123; GASTER,
ZUM 2006, 8.

2274 PEirEr, ZUM 2006, 2. Auch wenn es umstritten sein mag, ob dem Grundsatz der
territorialen Wirkung des Urheberrechts neben einem sachrechtlichen auch ein
kollisionsrechtlicher Gehalt zukommt, wird doch eine Korrelation zwischen Ter-
ritorialitdtsprinzip und Schutzlandprinzip nicht in Frage gestellt; ndher m.w.N.
ScHRICKER/LOEWENHEIM/K ATZENBERGER, UrhR, Vor §§ 120ff. Rn. 124; siche auch
Krass, GRUR Int. 2007, 380.

616



https://doi.org/10.5771/9783845270364-616
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

§ 14 Die Zukunft der Erweiterten Kollektiven Lizenz

dessen Gebiet Schutz beansprucht wird.227> Der Rechteinhaber muss also
in jedem Land sein Urheberrecht ,,neu erwerben*227%, Die Geltung des
Schutzlandprinzips findet sich auch in volkerrechtlichen Vertragen wieder,
namentlich iiber den Grundsatz der Inldndergleichbehandlung.2277

II. Territoriale Verwertungsmarkte

Blickt man zuriick auf die Anfinge des Urheberrechts, so mag der Grund-
satz der territorialen Wirkung der Urheberrechte nicht verwundern. Denn
bereits im Mittelalter wurden Privilegien in Form von Nachdruckverboten
durch die jeweiligen Landesfiirsten fiir ein bestimmtes Territorium verge-
ben.2278 Auch wenn aus dem Territorialitdtsprinzip eine nationale Verwer-
tung und Nutzung von urheberrechtlich geschiitzten Giitern nicht zwin-
gend resultieren muss, diirfte die territoriale Entwicklung des Urheber-
rechts auch zur Entstehung von territorialen Verwertungsmdrkten beige-
tragen haben 2279

Dies lasst sich dann auch beispielhaft anhand von drei Werkarten veran-
schaulichen, namentlich Schriftwerke, audiovisuelle Werke und musikali-
sche Werke. So besteht bei Schriftwerken die Besonderheit, dass eine ein-
heitliche grenziiberschreitende Verwertung aufgrund der Sprachunter-
schiede oftmals begrenzt ist, mithin sprachlich verbundene Markte nur sel-
ten bestehen.?280 Ein Verleger, dem von einem Autor die Verlagsrechte fiir
ein grofBeres Territorium, wenn nicht gar weltweit eingerdumt wurden,
wird insbesondere im Fall von Ubersetzungen hiufig lindermiBig ge-
trennte Vertriebslizenzen vergeben und somit eine territorial bedingte Ver-
wertung vornehmen. 2281

Ahnlich verhilt es sich auch bei der Verwertung von audiovisuellen
Werken, obwohl die Sprache hier nicht immer eine Marktaufteilung zwin-
gend rechtfertigt. Die Verwertung von audiovisuellen Werken erfolgt in
ausdifferenzierter Weise unter Berilicksichtigung von rdumlichen und

2275 ScHRrRICKER/LOEWENHEIM/KATZENBERGER, UrhR, Vor §§ 120ff. Rn. 127.

2276 PEFER, ZUM 2006, 2.

2277 Siehe Art.5 (2) S.2 RBU; Art. 3 (1) TRIPS; Art. 3 WCT (Verweis auf RBU);
Art. 4 WPPT; siche auch Gaster, ZUM 2006, 9.

2278 StrOMHOLM, in: FS Schricker (2005), S. 560.

2279 Siehe Scuwarz, ZUM 2011, 702 f.; Peirer, ZUM 2006, 6.

2280 SCHRICKER, Verlagsrecht, Einleitung Rn. 64.

2281 SCHRICKER, Verlagsrecht, Einleitung Rn. 64.
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sprachlichen, aber auch technischen und zeitlichen Kriterien.2282 Die zeit-
liche und territoriale Aufspaltung der Verwertungsrechte dient dabei zur
,,Absicherung einer moglichst lang anhaltenden Werthaltigkeit“2283 auf je-
der Verwertungsstufe.2284 Eine solch territorial segmentierte Rechteverga-
be wird etwa an der typischen Verwertungskaskade bei Filmproduktionen
sichtbar.2285

Mit Bezug auf die Verwertung von musikalischen Werken kommt der
kollektiven Rechtewahrnehmung eine entscheidende Rolle zu. Fiir die bis-
herigen analogen Verwertungsformen wurden die Urheberrechte an musi-
kalischen Werken iiberwiegend von Verwertungsgesellschaften wahrge-
nommen, die in ihren jeweiligen Lindern eine Monopolstellung besalien
und dabei Lizenzen fiir eine Nutzung in den Grenzen des jeweiligen Lan-
des vergaben.?286 Die nationalen Verwertungsgesellschaften raumten sich
dabei iiber Gegenseitigkeitsvertrage ihr jeweiliges Werkrepertoire ein, so-
dass eine Verwertungsgesellschaft zwar nur territorial fiir ihr Gebiet, dafiir
aber nahezu das Weltrepertoire an einen Nutzer lizenzieren konnte.2287
Damit erfolgte die Verwertung von Musikwerken bisher entlang der terri-
torialen Tatigkeitsgebiete der nationalen Musikverwertungsgesellschaf-
ten.2288

2282 ScHwarz, ZUM 2011, 700; CHRISTMANN, ZUM 2006, 25 ff.; KEA, Multi-Territo-
ry Licensing of Audiovisual Works, S. 26 ff.

2283 Scuwarz, ZUM 2011, 700.

2284 CHRISTMANN, ZUM 2006, 23.

2285 Schwarz, ZUM 2011, 700.

2286 BaierLE, MMR 2012, 503; v. LEwinskl, in: Axhamn (Hg.), Copyright in a Bor-
derless Online Environment, S. 109 ff.

2287 Siche schon oben, bei § 1 CV 2.

2288 BalerLE, MMR 2012, 503. Die wettbewerbsrechtliche Unbedenklichkeit einer
solchen territorialen Marktaufteilung ist auch durch den EuGH bestitigt wor-
den; sieche EUGH, Urteil v. 13.07.1989, Rs.395/87, Rn.40 (GRUR Int. 1990,
622 ff.) — Tournier.
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B. Die EKL im Zeitalter von Paneuropdischen Verwertungsmdrkten
I. Tatsdchlicher Wandel urheberrechtlicher Verwertungsmarkte
1. Neue Nutzungsarten

Mag sich die Verwertung von urheberrechtlich geschiitzten Giitern bisher
entlang der nationalen Territorien organisiert haben, da ein Bedarf an einer
grenziiberschreitenden Verwertung aufgrund der bestehenden Verwer-
tungsformen nur bedingt bestand, so hat sich die Situation in den letzten
Jahren deutlich gewandelt. Neue Nutzungsarten sind hinzugetreten, die
mithilfe neuer Kommunikationsformen die Verbreitung von Werken tiiber
die Léndergrenzen hinweg so schnell und leicht ermdglichen wie niemals
zuvor. Mithilfe digitaler Technologien lassen sich Werke iiber unterschied-
liche Netze an eine Vielzahl von Geriéten iiber die nationalen Grenzen hin-
weg ohne Qualitatsverlust {ibermitteln.?28° Damit wichst aus Nutzersicht
das Bediirfnis, derartige Inhalte von iiberall und zu jeder Zeit abrufen zu
konnen; fiir Rechteinhaber und Intermediire ergeben sich neue wertvolle
Vertriebskanéle. Mithin besteht die Verlockung gerade in der grenziiber-
schreitenden Verwertung und Nutzung dieser Giiter. Tatsdchlich befinden
sich viele Wertschopfungsketten seit einiger Zeit in einem gewaltigen Um-
bruch.22%0

Dieser tatsdchliche Wandel der Mdrkte wird allerdings vornehmlich
durch zwei Faktoren gehemmt, die letztlich alle beteiligen Akteure wie
Urheber, Rechteinhaber, Intermedidre und Endnutzer betreffen.

Erstens stehen den erodierenden Grenzen der Verwertungsregionen die
eben beschriebene immer noch an nationale Grenzen ausgerichtete Ver-
wertung und Lizenzierung entgegen. Ein Intermedidr, der einen Online-
dienst in mehreren Staaten (z.B. Europa) anbieten mdchte, bendtigt grund-
sdtzlich eine Lizenz in jedem Territorium, in dem sein Dienst abrufbar ist.
Einheitliche Nutzungsvorginge werden so zu komplexen Geflechten, de-
ren ,,Auflosung® mit erheblichen Kosten verbunden sein kann und letztlich

2289 DRrEeIER/ScHuLzE/DREIER, UrhG, Einleitung Rn. 23; KEA, Multi-Territory Licen-
sing of Audiovisual Works, S. 39 1.

2290 GasTER, ZUM 2006, 14; siche auch EuropAiscHE Kommission, Mitteilung: Die
Wahrnehmung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten im Binnen-
markt, S. 8 f.
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das gesamte Angebot in Frage zu stellen in der Lage sind.?2°! Damit be-
steht die Gefahr, dass potenzielle Onlinemdrkte kiinstlich eingeschrinkt
werden und ein grenziiberschreitender Wettbewerb kaum stattfindet.

Zweitens kann sich auch die Schutzrechtsverfolgung durch transnatio-
nale Nutzungsvorgénge als sehr mithsam erweisen, denn ein Rechteinha-
ber steht, wenn sein Urheberrecht durch einen Onlinedienst oder auf ande-
re Weise im Internet verletzt wurde, haufig einer Vielzahl an einzelstaatli-
chen Urheberrechten gegeniiber, nach denen er einzeln Schutz beanspru-
chen muss, um sein Recht effektiv durchzusetzen.?292

2. EKL vs. Neue Nutzungsarten

Von dieser eben skizzierten Entwicklung ist auch das skandinavische Mo-
dell der EKL nicht unbeeinflusst geblieben. Tatsdchlich zeigt sich gerade
in einer grenziiberschreitenden Nutzung das nicht ungefihrliche Potenzial,
das eine Erstreckung einer Vereinbarung zwischen einer nationalen Ver-
wertungsgesellschaft und einem Nutzer auf die Rechte auflenstehender
Rechteinhaber zu entfalten vermag. Dies lédsst sich an einem Fall veran-
schaulichen, der sich vor einigen Jahren in Russland ereignete.

a) AlIOfMP3

In seinem ersten postsozialistischen Urheberrechtsgesetz hatte Russland
noch sehr rudimentire Regelungen iiber die kollektive Rechtewahrneh-
mung (Art. 4447 UrhG-R a.F.) vorgesehen. Verwertungsgesellschaften
konnten generell fiir alle Bereiche gegriindet werden, in denen die Wahr-
nehmung in individueller Form praktisch erschwert war.2293 Da bestimmte
Sparten nicht aufgefiihrt waren, konnten mehrere konkurrierende Verwer-
tungsgesellschaften fiir die gleiche Kategorie an Rechten zuléssig sein.22%4

2291 PeirEr, ZUM 2006, 3; siche auch DrEIER/ScHULZE/DREIER, UrhG, Vorbemerkung
§§ 120 ff. Rn. 31.

2292 Néher SAcKER/RIXECKER/DREXL, MiiKo BGB, Band 11: Internationales Immateri-
algiiterrecht, Rn. 299; TorrEMANS, in: Axhamn (Hg.), Copyright in a Borderless
Online Environment, S. 28 ff.

2293 Art. 44 Ziff. 1 Abs. 1 UrhG-R a.F.

2294 DigTz, in: FS Loewenheim, S. 53.
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Eine Verwertungsgesellschaft konnte nach Art. 44 Ziff. 2 UrhG-R a.F. so-
gar gleichzeitig die Urheberrechte und verwandten Schutzrechte verwal-
ten. Dartiber hinaus bestanden weder ein Genehmigungserfordernis noch
eine irgendwie geartete Fachaufsicht.2295 Nach Art.45 Ziff. 1 Abs. 1
UrhG-R a.F. wurde die Erméchtigung zur kollektiven Wahrnehmung von
Vermogensrechten von den Inhabern von Urheberrechten und verwandten
Schutzrechten ,.freiwillig auf der Grundlage schriftlicher Vertriage 2% er-
teilt. Eine Verwertungsgesellschaft sollte Nutzern Lizenzen zu entspre-
chenden Arten der Nutzung und Gegenstinden verwandter Schutzrechte
(Art. 45 Ziff. 3 Abs. 2 UrhG-R a.F.) erteilen, wobei die Lizenzen ausdriick-
lich ,fiir die in ihnen vorgesehenen Arten die Nutzung aller Werke und
Gegenstinde verwandter Schutzrechte™ erlaubten und dabei ,,im Namen
aller Inhaber der Urheberrechte und verwandten Schutzrechte* erteilt wur-
den, ,.einschlieflich derer, die der Organisation keine Erméchtigungen®
gem. Ziff. 2 [Art. 45 Ziff. 2] UrhG-R a.F. erteilt hatten.2?7 Es bestand da-
mit eine gesetzliche Wahrnehmungsermdchtigung zugunsten einer Verwer-
tungsgesellschaft fiir alle Urheber und Inhaber verwandter Schutzrechte;
diese konnten daher — dhnlich wie bei der EKL229 —  erweiterte* Lizen-
zen an Nutzer vergeben.?2% AuBienstehende Rechteinhaber waren berech-
tigt, die Auszahlung der ihnen zustehenden Vergiitung zu verlangen sowie
den Ausschluss ihrer Werke und Gegenstinde verwandter Schutzrechte
aus der erweiterten Lizenzierung zu fordern (Art. 47 Ziff. 2 UrhG-R a.F.).
Ahnlich wie bei der EKL waren fiir auenstehende Rechteinhaber damit
ein Recht auf Teilhabe an der Vergilitung und eine Art Vetorecht vorgese-
hen.2390 Im Unterschied zu dem skandinavischen Modell existierten weder

2295 VakurLa/BornHAGEN, GRUR Int. 2007, 570 ff.

2296 Ubersetzung nach Dierz, in: WANDTKE (HG.), Urheberrecht in Mittel- und Osteu-
ropa, S.368.

2297 Ubersetzung nach Dietz, in: WANDTKE (Ha.), Urheberrecht in Mittel- und Osteu-
ropa, S. 369.

2298 Zur Abgrenzung sieche oben, bei § 2 A 1I 3.

2299 Ausfiihrlich dazu BuriaN, Audiovisuelle Werke im russischen und deutschen Ur-
heberrecht, S. 212 ff.

2300 Allerdings war ein Nutzer, wenn der Widerspruch nach der Lizenzerteilung von
Seiten eines Rechteinhabers durch die Verwertungsgesellschaft erfolgte, wohl
weiterhin zur Nutzung berechtigt. Zudem war umstritten, ob die Verwertungsge-
sellschaft iiberhaupt eine Pflicht traf, den Nutzer von etwaigen Rechteinhabern
zu unterrichten, die eine Lizenzierung untersagt hatten; siche BuriaN, Audiovi-
suelle Werke im russischen und deutschen Urheberrecht, S.212.
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eine Pflicht zur Gleichbehandlung von Mitgliedern und Nichtmitgliedern
der Verwertungsgesellschaft noch ein individuelles Vergiitungsrecht. Gra-
vierender war aber die Tatsache, dass Verwertungsgesellschaften ohne
weitere Voraussetzungen — wie einer vorherigen Genehmigung oder einer
ausreichenden Représentativitit — berechtigt waren, Lizenzen iiber ein er-
weitertes Repertoire und damit das Weltrepertoire an Werken einzuréu-
men.

Aufgrund dieser Umsténde reichten bereits wenige Rechteinhaber zur
Griindung einer Verwertungsgesellschaft aus, die dann aufgrund der ge-
setzlichen Wahrnehmungserméchtigung die entsprechenden Rechte aller
Rechteinhaber an einen Nutzer lizenzieren durfte. Tatséchlich entstanden
in Russland in jenen Jahren einige ,,Scheinverwertungsgesellschaften®, die
versuchten, unter Nutzbarmachung der russischen Regelung, das Weltre-
pertoire an Werken zu lizenzieren.23%! Hiufig griindeten Strohméanner ent-
sprechende Organisationen, die nach ihrer Satzung generell fiir alle Werke
und Nutzungsarten berechtigt waren, Lizenzen zu vergeben, die dann wie-
derum an einen Nutzer gegen eine sehr geringe Vergiitung eingerdumt
wurden.?392 Zwar konnten auBenstehende Rechteinhaber der erweiterten
Lizenzierung iiber ihr Vetorecht widersprechen, doch in der Praxis war es
keineswegs leicht, die entsprechende Organisation ausfindig zu ma-
chen.z303 Es kam durchaus vor, dass anschlieBend einfach eine neue Ver-
wertungsgesellschaft gegriindet wurde.2304

Eines der prominentesten Fille solcher Geschiftspraktiken war der On-
line Musikdienst A//OfMP3.23% Das Unternehmen hatte dazu mit zwei
Verwertungsgesellschaften erweiterte Lizenzvereinbarungen geschlossen,
namentlich mit der Verwertungsgesellschaft fiir Urheberrechte mit Bezug
auf musikalische Werke in interaktiven Systemen (FAIR), welche nach
ihrer Satzung die Rechte der Urheber an musikalischen Werken (Kompo-

2301 Zur Missbrauchsanfilligkeit der russischen Bestimmungen siehe VAkuLA/BORN-
HAGEN, GRUR Int. 2007, 573 ff. m.w.N.; BuriaN, Audiovisuelle Werke im russi-
schen und deutschen Urheberrecht, S.213, 295 f. m.w.N.; Dirz, in: FS Schri-
cker (2005), S. 270 (dort Fn. 16); DErs., in: FS Loewenheim, S. 53.

2302 BURIAN, Audiovisuelle Werke im russischen und deutschen Urheberrecht,
S.295f.

2303 BuriaN, Audiovisuelle Werke im russischen und deutschen Urheberrecht, S. 296.

2304 BurIAN, Audiovisuelle Werke im russischen und deutschen Urheberrecht, S. 296.

2305 Die Seite allofmp3.com ist mittlerweile nicht mehr erreichbar. Einzig unter all-
ofmp3.ru finden sich noch vereinzelt Informationen zu dem Musikdienst. An-
geblich wird der Dienst unter mp3sparks.com von den Betreibern weitergefiihrt.
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nisten, Textautoren) wahrnahm und mit der Verwertungsgesellschaft fiir
Rechte von Rechteinhabern in Multimedia, digitalen Netzwerken und bil-
denden Kiinsten (ROMS), die entsprechend ihrer Satzung insbesondere
die Rechte der ausiibenden Kiinstler und Tontrégerhersteller zur Wahrneh-
mung eingerdumt bekommen hatte.2306 Uber diese zwei Verwertungsge-
sellschaften und die gesetzliche Wahrnehmungserméachtigung konnten die
Betreiber von A//OfMP3 fiir ihren Onlinedienst das Weltrepertoire an mu-
sikalischen Werken lizenziert bekommen. Der Dienst bot ein riesiges Re-
pertoire an Musikwerken zum kostenpflichtigen Download an und war ei-
nige Jahre sehr erfolgreich, war er doch zwischenzeitlich nach iTunes der
zweitgroBter Musikanbieter in GroBbritannien mit einem Marktanteil von
bis zu 14 %.2307

Es verwundert nicht, dass schon nach kurzer Zeit erhebliche Zweifel an
der RechtméBigkeit dieses Geschiftsmodells laut wurden.23% Die Betrei-
ber der Seite A/IOfMP3 verteidigten sich damit, dass die Verwertungsge-
sellschaften aufgrund der gesetzlichen Wahrnehmungsermichtigung be-
rechtigt seien, das Weltrepertoire der Musik zu lizenzieren,?3% was zwar
nicht ganz von der Hand zu weisen ist, allerdings nur der halben Wahrheit
entsprach. Denn abgesehen von der fragwiirdigen Praxis der Scheinver-
wertungsgesellschaften war der Dienst allenfalls in Russland rechtméi-
Big. 2319 Die Verwertungsgesellschaften waren insoweit nur berechtigt ge-
wesen, die Rechte ihrer Mitglieder abhéngig von der konkreten Rechtsein-
rdumung fiir eine weltweite Nutzung einzurdumen, wihrend die Rechte
auBlenstehender Rechteinhaber nur aufgrund der gesetzlichen Wahrneh-
mungserméchtigung lizenziert werden konnten, welche allerdings als na-
tionale Regelung nur Geltung auf dem russischen Territorium entfalten
konnte.z3!!

2306 ALLOFMP3, FAQs Regarding the Legality of the AllofMP3 pay service.

2307 THE REGISTER, Russian MP3 sales site 'more popular in UK than Napster’,
Nachricht v. 12.05.2006.

2308 Siehe nur BupyLin/Osipova, Journal of High Technology Law 2007, 1 ff.

2309 ALLOFMP3, FAQs Regarding the Legality of the AllofMP3 pay service.

2310 BubpyLIN/Osipova, Journal of High Technology Law 2007, 5 ff., 17.

2311 Dementsprechend wurde der Dienst von der Musikindustrie mehrfach verklagt.
Es kam dann auch zu einer Reihe von Gerichtsprozessen, dies nicht nur in Russ-
land, sondern etwa auch in Dénemark, wo ein Internetserviceprovider verpflich-
tet wurde, den Zugang zur Website allofimp3.com zu unterbinden (siche AMTSGE-
RICHT KOPENHAGEN (Kebenhavns Byret), Beschluss v.25. Oktober 2006
(F1-15124/2006), abrufbar unter: http://www.dr.dk/NR/rdonlyres/EF2AAB7A-
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b) Skandinavien
aa) Territoriale Anwendung der EKL

Freilich mag dieser Fall drastisch erscheinen und sicherlich waren solche
Geschéftsmodelle eben auch aufgrund der diirftigen Regulierung von Ver-
wertungsgesellschaften in einem Land mit einem erst seit kurzer Zeit be-
stehenden, den iibrigen kontinentaleuropdischen Landern dhnelnden Urhe-
berrechtsystem moglich geworden. Daraus zu schlieen, dass die EKL in
Skandinavien keinerlei Probleme im Hinblick auf transnationale Nut-
zungshandlungen verursachen wiirde, greift allerdings zu kurz.2312

Anders als noch vor einigen Jahren erlauben viele EKL-Bestimmungen
heute EKL-Vereinbarungen iiber neue Nutzungsarten, die {iber die natio-
nalen Grenzen hinaus stattfinden wie etwa das Recht der 6ffentlichen Zu-
ginglichmachung von Werken durch Bibliotheken, Museen und Archive
oder Sendeunternechmen. Dazu kann theoretisch jedes Nutzungsrecht eines
jeden Rechteinhabers iiber die General-EKL Gegenstand einer EKL-
Vereinbarung werden. Erstaunlicherweise sehen aber nahezu alle EKL-
Bestimmungen eine Begrenzung der erteilten Lizenz auf das nationale
Territorium nicht vor.2313

0E04-4963-963A-463CD7550D72/361965/tele2_ke.pdf). In Deutschland wurde
schon 2005 durch einstweilige Verfiigung des LG Miinchen I festgestellt, dass
die Anbieter keine giiltige Lizenz fiir Deutschland besdf3en und es darum zu un-
terlassen hétten, die Werke innerhalb des Gebietes der BRD o6ffentlich zugiang-
lich zu machen (LG MuncHEN I, Beschluss vom 11.05.2005 — Az.: 21 O
9161/05). Weitaus populérer diirfe allerdings der Fall sein, in dem der Heise
Verlag aufgrund einer Verlinkung zur Website allofmp3.com abgemahnt und
aufgefordert wurde, die Links aus seinen Artikeln zu entfernen (siche HEISE.DE,
Abmahnungen wegen Links auf AIIOfMP3, Nachricht v. 08. Juli 2005). Eben
diese Streitfrage — spéter bezogen auf die Frage einer Verlinkung zu einem Her-
steller von Software zur Umgehung von Kopierschutzmafinahmen — miindete
letzten Endes in die bekannte Entscheidung des BGH, GRUR Int. 2011, 539 ff. —
AnyDVD, der eine Verlinkung auf fremde Internetseiten, die in einem im Inter-
net verdffentlichten, seinem iibrigen Inhalt nach dem Schutz der Presse- und
Meinungsfreiheit unterfallenden Beitrag eingebettet sind, als ebenfalls von der
Presse- und Meinungsfreiheit gedeckt und damit fiir zuldssig erachtete; umfas-
send zu dem Rechtsstreit: HEISE.DE, Dokumentation: Heise versus Musikindus-
trie.

2312 Ahnlich auch EGLOFF, sic! 2014, 681.

2313 Eine Ausnahme bildet die EKL zu Sendezwecken, die EKL-Vereinbarungen
tiber Satellitensendungen nur unter der Voraussetzung erlaubt, dass gleichzeitig
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bb) Fallbeispiel

Es erscheint also durchaus denkbar, dass etwa ein dénischer Verlag eine
bestimmte von ihm herausgegebene wissenschaftliche Zeitschrift auch on-
line zugdnglich machen mochte. Da ihm aber die entsprechenden Rechte
nicht von allen Autoren der Aufsitze eingerdumt worden sind, mochte er
mit der zustidndigen ddnischen Verwertungsgesellschaft eine EKL-Verein-
barung schlielen, die ihm die fehlenden Rechte dieser Urheber zur On-
linenutzung lizenziert. Angenommen, ein deutscher Autor hat einige Jahre
zuvor in derselben dinischen Zeitschrift einen Aufsatz (auf Englisch) ge-
schrieben, sich aber die Rechte zur Onlinenutzung bei Abschluss des Ver-
lagsvertrags vorbehalten. Der Verlag wiederum kann mittels EKL-Verein-
barung die Zeitschrift 6ffentlich zugénglich machen, was er auch tut, aber
nicht nur in Ddnemark, sondern weltweit. Ist der Autor damit nicht einver-
standen und mochte gegen die weltweite Abrufbarkeit seines Werkes auf
der Internetseite des dinischen Verlages vorgehen, da er diesem nicht die
entsprechenden Rechte eingerdumt hat, so stellt sich die Frage, welches
Gericht iiberhaupt zustdndig ist und welches Recht zur Anwendung ge-
langt.

Die Frage der Zustindigkeit des Gerichts bestimmt sich fiir die Mit-
gliedstaaten der EU vorrangig nach der Verordnung (EU) Nr. 1215/2012
(,,Briissel Ia“ bzw. ,,EuGVV0*),2314 wonach bei der Zustindigkeit neben
dem allgemeinen Gerichtsstand des Wohnsitzstaates des vermeintlichen

auch eine erdgebundene Ubertragung erfolgt. Niher dazu schon oben, bei § 7 B
I sowie sogleich unten, bei § 14 C 1 2.

2314 Urspriinglich als Briisseler Ubereinkommen iiber die gerichtliche Zustindigkeit
und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen
vom 27. September 1968 (EuGVU) bekannt, wurde das Ubereinkommen im Jahr
2000 durch die Verordnung 2001/44/EG des Rats iiber die gerichtliche Zustdn-
digkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil-
und Handelssachen ersetzt und schlielich mit Wirkung vom 15. Januar 2015
als Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des Europdischen Parlaments und des Rates
vom 12. Dezember 2012 iiber die gerichtliche Zustindigkeit und die Anerken-
nung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen neu
gefasst. Nach Erwdgungsgrund (41) der VO 1215/2012 ist Danemark weder an
die Verordnung gebunden noch zu ihrer Anwendung verpflichtet, aber darin frei,
die Vorgaben gleichwohl umzusetzen. Da dies geschehen ist (vgl. Abkommen
zwischen der Europdischen Gemeinschaft und dem Kénigreich Déinemark tiber
die gerichtliche Zustindigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Ent-
scheidungen in Zivilsachen, ABL.L 79/4 v.21.3.2013), finden die Bestimmun-
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Rechtsverletzers (Art. 4 (1) VO 1215/2012) auch eine Klage ,,vor dem Ge-
richt des Ortes, an dem das schiddigende Ereignis eingetreten ist oder ein-
zutreten droht“, moglich ist (Art. 7 Nr.2 VO 1215/2012).2315 Letzteres
umfasst neben dem Ort der Verwirklichung des Schadenserfolges auch den
Ort des fiir den Schaden ursdchlichen Geschehens.231

Fiir Rechtsverletzungen im Onlinebereich bedeutet dies, dass eine Zu-
stindigkeit in jedem Land gegeben ist, in dem die streitgegenstindlichen
Inhalte abrufbar sind. Wiahrend frither noch versucht wurde, diese sehr
weitgehende Zustandigkeit der Gerichte zu beschrianken,?317 diirfte durch
den EuGH nun klargestellt sein, dass es fiir die Frage der Zusténdigkeit
nicht darauf ankommt, ob die fragliche Website auf den Mitgliedstaat des
angerufenen Gerichts ,,ausgerichtet™ ist, sondern alleine darauf, dass die
Website in dem Mitgliedstaat ,,abrufbar* ist.23!8 Im Beispielsfall wire der
Autor daher berechtigt, jedes Gericht des Landes anzurufen, in dessen Ge-

gen der Verordnung auch auf die Beziechungen zwischen der Union und Déne-
mark Anwendung.

Daneben besteht das mit VO 1215/2012 inhaltlich tibereinstimmende, mittler-
weile revidierte Lugano-Abkommen, das die EFTA-Staaten Schweiz, Norwegen
und Island bindet. Siehe ndher ScHRICKER/LOEWENHEIM/KATZENBERGER, UrhR,
Vor §§ 120ff. Rn. 170 ff.; LoeweNHEIM/WALTER, HB UrhR, § 58 Rn. 165.

2315 Zu erwihnen sind in diesem Zusammenhang die aus dem Forschungsprojekt
European Max Planck on Conflict of Laws in Intellectual Property (CLIP) her-
vorgegangenen ,,Grundregeln des Internationalen Privat- und Zivilprozessrechts
des geistigen Eigentums* (CLIP-Grundregeln), die grundlegende Bestimmun-
gen liber die gerichtliche Zustiandigkeit, das anwendbare Recht und die Aner-
kennung und Vollstreckung ausldndischer Urteile enthalten. Diese sehen fiir die
Frage der gerichtlichen Zustdndigkeit, &hnlich der EuGVVO, eine Unterschei-
dung zwischen allgemeiner, besonderer und ausschlielicher Zusténdigkeit vor
(Art. 2:101 ff. CLIP-Grundregeln). Die deliktische Zustindigkeit bestimmt sich
gem. Art.2:202 CLIP-Grundregeln nach dem Ort, ,in dem die behauptete
Rechtsverletzung geschieht oder zu geschehen droht, es sei denn, der angebliche
Rechtsverletzer hat in diesem Staat nicht gehandelt, um die Rechtsverletzung zu
beginnen oder zu unterstiitzen, und seine Tatigkeit kann verniinftigerweise nicht
als auf diesen Staat gerichtet verstanden werden®. Siehe ndher Kur, GRUR Int.
2012, 857 ff.

2316 EuGH, Urteil vom 22.01.2015, Rs. C-441/13 Rn. 18 (GRUR Int. 2015, 289) —
Hejduk.

2317 Siehe etwa BGH, GRUR 2007, 871, 872 ff. (Rn. 16 ff.) — Wagenfeld-Leuchte;
WANDTKE/BULLINGER/V.  WELSER, UrhR, Vor §§120ff. Rn.34; ScHRICKER/
LoewENHEIM/KATZENBERGER, UrhR, Vor §§ 120ff. Rn. 172.

2318 EuGH, Urteil vom 22.01.2015, Rs. C-441/13 Rn. 31-33 (GRUR Int. 2015, 290)
— Hejduk.
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biet sein Aufsatz zugénglich ist. Mithin diirfte auch eine Zustdindigkeit der
deutschen Gerichte bestehen.231°

Eine andere Frage ist hingegen jene des anwendbaren Rechts. Vor deut-
schen Gerichten konnen nicht nur inldndische Rechtsverletzungen verfolgt
werden, sondern auch im Ausland begangene Rechtsverletzungen auslén-
discher Urheberrechte.2320 Aus dem Schutzlandprinzip folgt, dass jene
Rechtsordnung mafigeblich ist und damit hinsichtlich einer Urheberrechts-
verletzung zu priifen ist, fiir dessen Gebiet der Schutz beansprucht
wird.?321

Dazu ist zunéchst zu priifen, an welchem Ort die Verletzungshandlung
zu lokalisieren ist.2322 Mit Blick auf die Vervielfiltigung wurde die Erstel-
lung des Digitalisats des Artikels im Beispielsfall zweifellos in Ddnemark
vorgenommen, womit eine Verletzung deutschen Urheberrechts zu vernei-
nen ist. Komplizierter wird es hingegen bei der Frage einer Verletzung des
Rechts der offentlichen Zugénglichmachung. Nach einer Ansicht findet
die urheberrechtlich relevante Handlung der 6ffentlichen Zugéinglichma-
chung nur beim Hochladen des Werkes statt.2323 Ort der Verletzungshand-
lung wire demnach dort, wo der jeweilige Inhalt auf die Website gestellt
bzw. die Einstellung veranlasst wurde — im Beispielsfall also in Déne-
mark. Dagegen wird u.a. das Fehlen einer damit verbundenen notwendi-
gen Rechtsvereinheitlichung der Lénder vorgebracht,32* wodurch die
wohl h.M. auch davon ausgeht, dass neben dem Ort des Hochladens auch
die Lander relevant seien, in denen der Inhalt abgerufen werden kann

2319 Freilich kann das jeweils angerufene Gericht nur iiber den Schaden entscheiden,
der im Hoheitsgebiet des jeweiligen Mitgliedstaats verursacht worden ist
(EuGH, Urteil vom 22.01.2015, Rs. C-441/13 Rn. 36-37 (GRUR Int. 2015, 290)
— Hejduk).

2320 ScHRrICKER/LOEWENHEIM/KATZENBERGER, UrhR, Vor §§ 120ff. Rn. 170; vgl. auch
RoGNSTAD, Opphavsrett, S. 427 f.

2321 DrEIER/ScHULZE/DREIER, UrhG, Vorbemerkung §§ 120 ff. Rn.28. Siehe auch
Art. 8 (1) Verordnung (EG) Nr. 864/2007 des Europdischen Parlaments und des
Rates vom 11. Juli 2007 tiber das auf aufServertragliche Schuldverhdltnisse an-
zuwendende Recht (,, Rom I1[*).

2322 SACKER/RIXECKER/DREXL, MiiKo BGB, Band 11: Internationales Immaterialgiiter-
recht, Rn. 255 ff.

2323 In diese Richtung etwa DieseLHorsT, ZUM 1998, 299 ff.; Hanpig, GRUR Int.
2007, 217 ff.; siehe auch ScHRICKER/LOEWENHEIM/KATZENBERGER, UrhR, Vor
§§ 120ff. Rn. 145 m.w.N.

2324 Siehe etwa DREIER/ScHULZE/DREIER, UrhG, Vorbemerkung §§ 120 ff. Rn. 41.
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(,,Empfangslinder*).232> Bei Onlinesachverhalten wird dabei auf unter-
schiedliche Weise versucht, einer Anwendung eines jeden nationalen
Rechts vorzubeugen, indem weitere Kriterien wie etwa die intendierte Ab-
rufbarkeit hinzugezogen werden. 2326

Mit Blick auf den Beispielsfall diirfte es unstrittig sein, dass aufgrund
der Abrufbarkeit in Dédnemark und Deutschland jedenfalls dinisches und
deutsches Recht zu Anwendung gelangen. Da sich die Anwendung der na-
tionalen Rechtsordnung auf das jeweilige Territorium beschréinkt, kann die
Verletzung dénischen Rechts nur innerhalb des ddnischen Territoriums
festgestellt werden.2327 Dies wird im vorliegenden Fall allerdings nicht ge-
lingen, da die 6ffentliche Zugédnglichmachung des Artikels in Ddnemark —
trotz fehlender Zustimmung des Autors — aufgrund der EKL-Vereinbarung
mit einer dinischen Verwertungsgesellschaft rechtmdifig war.2328 Etwas

2325 Siehe statt vieler SAcKER/RIXECKER/DREXL, MiiKo BGB, Band 11: Internationales
Immaterialgiiterrecht, Rn.273f.; siche auch ScHeonniNg, EIPR 1999, 49;
ScHoNNING/BLomQvist, International ophavsret, S. 377 tf.; RoGNsTAD, Opphavs-
rett, S. 430.

2326 SACKER/RIXECKER/DREXL, MiiKo BGB, Band 11: Internationales Immaterialgiiter-
recht, Rn. 299; DREIER/ScHULZE/DREIER, UrhG, Vorbemerkung §§ 120 ff. Rn. 42;
ScHRICKER/LOEWENHEIM/KATZENBERGER, UrhR, Vor §§ 120ff. Rn. 145 (,,bestim-
mungsgemédfle Abrufbarkeit™). Selbst wenn eine Rechtsverletzung nach der je-
weiligen Rechtsordnung festgestellt wird, kann sich eine Begrenzung der
Rechtsanwendung auch noch auf Rechtsfolgenseite ergeben; dazu ndher SACKER/
Rixecker/DRexL, MiiKo BGB, Band 11: Internationales Immaterialgiiterrecht,
Rn. 301 ff. Auch die bereits erwdhnten CLIP-Grundregeln (siche oben, bei
Fn.2315) gehen zwar grundsitzlich von der Geltung des Schutzlandprinzips
aus, sehen aber in Art. 3:603 CLIP-Grundregeln besondere Bestimmungen fiir
den Fall ,,ubiquitdrer Rechtsverletzungen* vor. Danach kann das Gericht bei
Streitigkeiten, ,,welche Rechtsverletzungen zum Gegenstand haben, die tber
ubiquitdre Medien, wie das Internet, begangen werden®, das Recht des Staates
anwenden, ,,welcher iiber die engste Verbindung mit der Rechtsverletzung ver-
fiigt, falls angenommen werden kann, dass die Rechtsverletzung in jedem Staat
stattfindet, in welchem die Signale empfangen werden konnen®, wobei verschie-
dene Kriterien zur Beurteilung aufgefiihrt werden (Art.3:603 Abs.2 CLIP-
Grundregeln). Siche dazu Kur, GRUR Int. 2012, 864 ff.

2327 SCHONNING, Ophavsretsloven, S.731f. Das ddn. Recht findet nach § 85 (1) (i)
UrhG-D bereits Anwendung auf Rechteinhaber, die ihren gewohnlichen Wohn-
sitz im Europdischen Wirtschaftsraum haben.

2328 Selbstverstandlich kann der Autor die ihm vom dén. Gesetz gewéhrten, aus
einer Anwendung der EKL flieBenden Rechte geltend machen, d.h., er kann ne-
ben einer individuellen Vergiitung fiir die Onlinenutzung auch die Herausnahme
seines Artikels verlangen.
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anderes gilt fiir die Frage einer Verletzung nach deutschem Urheberrecht.
Aufgrund der territorialen Wirkung der EKL ist die Zugénglichmachung
des Werkes fiir das deutsche Territorium nicht rechtméfig und stellt darum
eine Urheberrechtsverletzung dar.232°

cc) Aktuelle EKL-Vereinbarungen

Diesem bestehenden Risiko bei der Anwendung der EKL im Kontext von
Onlinenutzungen scheinen die aktuellen EKL-Vereinbarungen in Skandi-
navien iiberwiegend Rechnung zu tragen. Es fallt auf, dass die Vereinba-
rungen, die insoweit Nutzungshandlungen iiber Landergrenzen hinaus er-
moglichen, zumeist eine territoriale Nutzungsbeschrdinkung enthalten.
Nach §4 S. 1 der Bokhylla-Vereinbarung, geschlossen zwischen der Um-
brella-Organisation Kopinor und der norwegischen Nationalbibliothek,
diirfen die Inhalte auf der Website der Nationalbibliothek nur fiir Nutzer
mit norwegischen [P-Adressen zuginglich gemacht werden. Die EKL-
Vereinbarung zwischen der Umbrella-Organisation Copyswede und dem
schwedischen Fernsehen SVT iiber die Archivnutzung des Rundfunkun-
ternehmens ist leider nicht einsehbar. Allerdings ist das Angebot von SVT
auf der Seite oppetarkiv.se aus anderen Liandern nicht abrufbar, worauf
auch explizit hingewiesen wird.2330 Bei dem dénischen Pendant zur Ar-
chivnutzung des Danischen Rundfunks DR hingegen sind viele Sendun-
gen auf der Seite bonanza.dk auch aullerhalb Dénemarks zugénglich, wo-
bei ausdriicklich darauf hingewiesen wird, dass die Seite auch im Ausland
abgerufen werden konne, allerdings Teile des Inhalts oder andere Funktio-
nen moglicherweise aufgrund der Rechte von DR nicht abrufbar seien.233!

Hingegen scheint der Zugriff auf das vom Verlag Gyldenhal herausge-
gebene dénische Lexikon DenStoreDanske aus anderen Léndern keinen
Einschriankungen zu unterliegen.?332

2329 Der Autor konnte damit zumindest die Unterlassung einer von Deutschland
moglichen Abrufbarkeit des Artikels iiber die Website des didn. Verlages verlan-
gen; vgl. SACKER/RIXECKER/DREXL, MiiKo BGB, Band 11: Internationales Imma-
terialgiiterrecht, Rn.302. Skeptisch wegen der ,.gewichtigen prozessualen
Schwierigkeiten* EGLOFF, sic! 2014, 682.

2330 SVT, Anviinda SVT:s digitala tjcinster utomlands.

2331 DR, Vilkar for anvendelse af dr.dk.

2332 www.denstoredanske.dk/.
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3. Erkenntnisse

Die Ausweitung der EKL auf neue Nutzungsarten ist nicht folgenlos ge-
blieben. Das Beispiel AllofMP3 aus Russland hat gezeigt, dass einer im
nationalen Recht statuierten Erstreckung auf auflenstehende Rechteinhaber
ein gewisses Missbrauchspotential innewohnt, da es so nicht nur zu einer
(rechtméBigen) Lizenzierung des Weltrepertoires, sondern gleichzeitig
auch zu einer (rechtswidrigen) weltweiten Abrufbarkeit der Werke kom-
men kann. Im besagten Fall wurde diese Folge sicher auch durch die diirf-
tige Regulierung von Verwertungsgesellschaften mitversursacht.?333

Doch auch fiir Skandinavien bleibt die Frage einer extraterritorialen
Wirkung einer EKL bestehen, obwohl hier seit langem eine regulierte Ta-
tigkeit von Verwertungsgesellschaften die Grundlage bildet.2334 Denn die
EKL-Bestimmungen begrenzen weder die Anwendbarkeit der Lizenzver-
einbarungen auf Nutzungshandlungen fiir das jeweilige Territorium noch
lasst sich aus ihnen die Pflicht der Verwertungsgesellschaft herauslesen,
eine im Rahmen einer EKL-Vereinbarung eingerdumte Lizenz nur auf das
jeweilige nationale Territorium zu beschranken.?33> Auch die staatlichen
Genehmigungen fiir Verwertungsgesellschaften enthalten dahingehend
eine ausdriickliche Vorgabe — soweit ersichtlich — nicht. Stattdessen wird
die Pflicht zu einer territorialen Nutzung gelegentlich in die EKL-Verein-

2333 Es mag die bereits mehrfach angesprochene Notwendigkeit unterstreichen, an
die Téatigkeit von Verwertungsgesellschaften gewisse Anforderungen zu stellen,
insbesondere eine ausreichende Représentativitit sicherzustellen, um zu verhin-
dern, dass mehrere Verwertungsgesellschaften fiir die gleiche Rechtekategorie
nebeneinander zustidndig sind sowie ndhere Regelungen iiber Tétigkeit und
Kontrolle vorzusehen. Dementsprechend hat der russische Gesetzgeber vor eini-
gen Jahren die Regelungen zur kollektiven Rechtewahrnehmung angepasst. Fiir
bestimmte Tatigkeitsbereiche miissen Verwertungsgesellschaften eine staatliche
Genehmigung erhalten (Akkreditierung) und nur diese akkreditierten Organisa-
tionen sind berechtigt, unter der nach wie vor geltenden gesetzlichen Wahrneh-
mungsbefugnis auch die Rechte von Auflenseitern zu lizenzieren. Siehe Vaku-
LA/BORNHAGEN, GRUR Int. 2007, 573 ff.; DieTz, in: FS Loewenheim, S. 57 ff.;
siche schon oben, bei § 2 B 1.

2334 Kyst, NIR 2009, 52; Rus/Scuovsso, Col. J. of Law & the Arts 2010, 498.

2335 VuoraLa, Extended Collective Licensing, S. 17, 38; TRYGGVADOTTIR, NIR 2015,
652 ff. Nach Rus/Scrovsso, Col. J. of Law & the Arts 2010, 498, soll die Ver-
wertungsgesellschaft daher die Pflicht treffen, darauf hinzuweisen, dass die
EKL-Vereinbarung zu keiner Nutzung von Werken auenstehender Rechteinha-
ber im Ausland berechtigt.
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barung aufgenommen.233¢ In anderen Fillen wird eine Nutzung auBerhalb
des skandinavischen Territoriums mittels Warnhinweisen vermerkt oder
durch Verwendung sog. Geoblocking Mechanismen beschrinkt, mittels
derer ein Abruf auf die nationale IP-Adresse begrenzt werden kann, mithin
iiberwiegend nur faktisch verhindert. Bei EKL-Vereinbarungen mit einem
kleineren Anwendungsbereich diirfte es vermutlich zu einer geringen Ab-
rufbarkeit aus anderen Landern kommen, insbesondere dann, wenn es sich
um nationale Digitalisierungsprojekte in einer skandinavischen Sprache
handelt.2337

Allerdings verhindern weder Warnhinweise noch eine natiirliche Be-
grenzung durch die Sprache, dass es im Moment der 6ffentlichen Zugéng-
lichmachung eines Werkes zu einer Urheberrechtsverletzung kommt, so-
fern Rechte betroffen sind, die die Verwertungsgesellschaft nicht von
ihren Mitgliedern eingerdumt bekommen hat, sondern nur aufgrund der
EKL zu lizenzieren berechtigt ist. Auch technische Begrenzungen wie et-
wa die Verkniipfung iiber die IP-Adresse konnen eine Rechtsverletzung
nicht vollig ausschlieBen.?338 Jedenfalls ist die Anwendung der EKL trotz
fehlender extraterritorialer Wirkung gesetzlich nicht auf das nationale
(skandinavische) Territorium beschriankt und l1duft damit Gefahr, in nicht
geringem Umfang zu Urheberrechtsverletzungen in anderen Léndern bei-
zutragen.

IT. Rechtlicher Wandel urheberrechtlicher Verwertungsmarkte
1. Europa: Schaffung von Paneuropédischen Markten

Der Wandel von territorialen hin zu transnationalen Verwertungsmarkten
macht eine Anpassung der urheberrechtlichen Rahmenbedingungen erfor-
derlich. Auf europédischer Ebene wird dieser Ansatz unter dem Leitbild ei-
nes gemeinsamen, von Verzerrungen befreiten Binnenmarktes verfolgt.
Konkret werden die ungehinderte Zirkulation von Wissen und Innovation
im Binnenmarkt und sogar die Schaffung einer ,,Fiinften Freiheit ange-

2336 Siche Kyst, NIR 2009, 52.

2337 So auch Kyst, NIR 2009, 52; siche auch ScuonNING, EIPR 1999, 49.

2338 Rus/ScHovsBo, Col. J. of Law & the Arts 2010, 498 (,,a de facto copyright
haven®); dhnlich Kyst, NIR 2009, 52.
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strebt.233% Diese Zielrichtung ist mittlerweile im Rahmen der Strategie fiir
die Schaffung eines ,,Digitalen Binnenmarktes unterstrichen worden:
Entsprechende Rechtsetzungsvorschldge fiir ein ,,modernes, europdische-
res Urheberrecht™ sind angekiindigt worden, um einen verbesserten Zu-
gang fiir Verbraucher und Unternechmen zu digitalen Waren und Dienst-
leistungen in ganz Europa zu erreichen.?340 Ein Vorschlag fiir eine Verord-
nung zur Gewdhrleistung der grenziiberschreitenden Portabilitit von On-
line-Inhalten im Binnenmarkt wurde erst kiirzlich unterbreitet.234!

Es verwundert darum nicht, dass die Europdische Kommission bereits
in den vergangenen Jahren recht deutlich gezeigt hat, dass sie die Entste-
hung und Entwicklung grenziiberschreitender Verwertungsmarkte — sog.
paneuropdische Mdrkte — fordern mochte.2342 Sichtbar wird dies insbeson-
dere an drei Bereichen: der Onlinelizenzierung von Musik, der Schaffung
der europdischen digitalen Bibliothek Furopeana und dem Onlinevertrieb
von audiovisuellen Werken.

a) Onlinelizenzierung von musikalischen Werken

Mit der jlingst verabschiedeten Wahrnehmungs-RL sollen bestimmte euro-
paweite Standards fiir die Téatigkeit von Verwertungsgesellschaften sowie
ein Regelungsrahmen fiir die lander- und repertoireiibergreifende Vergabe
von Lizenzrechten an musikalischen Werken geschaffen werden.2343 Die
RL markiert den vorldufigen Schlusspunkt einer Reihe von Maflnahmen,
mittels derer die Europdische Kommission versucht hatte, den seitens der
Verwertungsgesellschaften verfolgte Ansatz, ihr auf Gegenseitigkeitsver-

2339 EuroraiscHE Kommission, Commission Staff” Working Paper (Orphan Works),
S. 14; EurorAiscHE Komwmission, Griinbuch: Urheberrechte in der wissensbe-
stimmten Gesellschaft, S.4; EuropAiscHE Kommission, Mitteilung: Ein Binnen-
markt fiir das Europa des 21. Jahrhunderts, S. 10.

2340 EuroraiscHE KommissioN, Communication: Towards a modern, more European
copyright framework; siche zuvor bereits EuroPAISCHE KommissioN, Communi-
cation: A Digital Single Market Strategy for Europe, S. 6 1.

2341 EuropAiscHE KomMissION, Proposal for a Regulation of the European Parlia-
ment and of the Council on ensuring the cross-border portability of online con-
tent services in the internal market, COM(2015) 627 final.

2342 Siehe schon EuroriiscHE Komwmission, Creative Content in a European Digital
Single Market, S. 2 ft.

2343 Siche schon oben, bei § 7 F.

632



https://doi.org/10.5771/9783845270364-616
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

§ 14 Die Zukunft der Erweiterten Kollektiven Lizenz

tragen beruhendes System der Offline-Welt auf die Onlinelizenzierung zu
iibertragen, aus wettbewerbsrechtlichen Griinden zu unterbinden. Die Fol-
ge dieser Entwicklung war, dass die Verwertungsgesellschaften dadurch
nicht mehr in der Lage waren, das Weltrepertoire zu lizenzieren.2344

Die Wahrnehmungs-RL zielt nun darauf ab, die seit langem bestehende
Praxis einer territorialen Tatigkeit von Verwertungsgesellschaften aufzu-
brechen und stattdessen eine grenziiberschreitende Tatigkeit zu fordern,
um damit eine (,,paneuropdische) Mehrgebiets- Lizenzvergabe zu ermdg-
lichen. Onlinemusikanbieter sollen es dadurch leichter haben, die erforder-
lichen Nutzungsrechte fiir das gesamte europdische Territorium zu erwer-
ben. Dies wiederum soll die Entstehung von legalen, europaweit abrufba-
ren Onlinemusikangeboten fordern.234

b) Digitalisierung und Zuginglichmachung des kulturellen Erbes Europas

Seit langem verfolgt die EU die Strategie, das kulturelle Erbe Europas zu
digitalisieren, zu bewahren und der Allgemeinheit zuginglich zu ma-
chen.2346 Dazu wird der Aufbau einer europdischen virtuellen Bibliothek
Europeana angestrebt, die als zentrales Portal nationaler Digitalisierungs-
projekte dienen und das wissenschaftliche Erbe Europas der Allgemein-
heit auf einer paneuropdischen Basis zugénglich machen soll.2347 Einge-
schlossen davon sind u.a. Biicher, Zeitschriften, Filme, Karten, Photos und
musikalische Werke. Zu diesem Zweck wurden die Mitgliedstaaten aufge-
fordert, sich verstirkt um die Digitalisierung und Zugénglichmachung
ihrer nationalen Archive zu bemiihen.2348

2344 Siehe NErisson, ZUM 2013, 185 ff.; MuLLEr, ZUM 2009, 121 ff.; BAIERLE,
MMR 2012, 503 ff.; v. LEwinski, in: Axhamn (Hg.), Copyright in a Borderless
Online Environment, S. 111 ff. Siche dazu schon oben, bei § 1 E II 2.

2345 Vgl. Erwdgungsgrund (44) Wahrnehmungs-RL.

2346 Siehe nur EuroriiscHE KommissioN, Mitteilung: Digitale Bibliotheken,
KOM(2005) 465 endg.; EuroprAiscHE Kowmwmission, Mitteilung: Eine Digitale
Agenda fiir Europa, Rn.2.7.3.

2347 Siehe http://europeana.eu/portal/.

2348 Siehe EuroprAiscHE Kommission, Empfehlung vom 27.10.2011 zur Digitalisierung
und Online-Zugdnglichmachung kulturellen Materials und dessen digitaler Be-
wahrung, K(2011) 7579 endg.; zuvor schon EurorAiscHE KommissioN, Empfeh-
lung vom 24. August 2006 zur Digitalisierung und Online-Zugdnglichkeit kultu-
rellen Materials und dessen digitaler Bewahrung (2006/585/EG).
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Im Kontext dieser Strategie wurde jiingst die OW-RL erlassen, die iiber
eine gegenseitige Anerkennung der Mitgliedstaaten {iber den Status eines
verwaisten Werkes die Nutzung dieser Werke auf eine paneuropdische
Weise gestattet. Nationale Gedéchtniseinrichtungen sind dadurch berech-
tigt, verwaiste Werke in ganz Europa 6ffentlich zugénglich zu machen.234

Dariiber hinaus wurde unter der Agide der Europiischen Kommission
eine Absichtserkldrung iiber die wichtigsten Grundsdtze fiir die Digitali-
sierung und Zugdnglichmachung von vergriffenen Werken (Memorandum
of Understanding — MoU)?330 von Vertretern der Verleger, Autoren, Bi-
bliotheken und Verwertungsgesellschaften unterzeichnet, die als Vorlage
fiir Lizenzvereinbarungen zwischen Rechteinhabern, Nutzern und Verwer-
tungsgesellschaften dienen soll.235! Die Nutzung von vergriffenen Wer-
ken, also Werken, die nicht mehr iiber die géngigen Vertriebswege zu be-
ziehen sind, welche in den Sammlungen von Gedachtniseinrichtungen lie-
gen, soll grundsitzlich iiber freiwillige Lizenzvereinbarungen ermoglicht
werden (Principle No. 1 MoU). Dabei sollen nur solche Verwertungsge-
sellschaften die Rechte an vergriffenen Werken lizenzieren diirfen, die
eine substanzielle Anzahl an Autoren und Rechteinhabern als Mitglieder
haben.2332 Sofern Rechteinhaber ihre Rechte nicht einer Verwertungsge-
sellschaft zur Wahrnehmung eingerdumt haben, wird vermutet, dass die
Verwertungsgesellschaft in dem Mitgliedstaat, in dem das Werk zuerst
verdffentlicht wurde, berechtigt ist, auch die Rechte dieser Aufenseiter
einzurdumen (Principle No. 2.4. MoU). Die Rechteinhaber sollen das
Recht haben, ihre Werke (oder Teile hiervon) der Vereinbarung zu entzie-
hen.?333 Sofern die Lizenz auch kommerzielle und/oder grenziiberschrei-
tende Nutzungen einschlieBen soll, kann die entsprechende Verwertungs-
gesellschaft die von ihr erteilte Lizenz auf die Rechte ihrer Mitglieder be-
grenzen.235* Tut sie dies nicht, so soll ein besonderes Verfahren geschaffen
werden, um die auBenstehenden Rechteinhaber zu erreichen.?355 Dariiber
hinaus soll die Vermutung der Wahrnehmungsbefugnis der Verwertungs-

2349 Siche oben, bei § 7 E.

2350 Memorandum of Understanding. Key Principles on the Digitisation and Making
Available of Out-of-Commerce Works, Briissel, 20. September 2011.

2351 Eingehend JANSSENS/TRYGGVADOTTIR, Facilitating access, S. 30 ff.

2352 Principle No. 2.1. MoU.

2353 Principle No. 2.5. MoU.

2354 Principle No. 3.1. MoU.

2355 Principle No. 3.2. MoU.
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gesellschaft in einem solchen Fall auch fiir solche Nutzungshandlungen
gelten, die in einem anderen Mitgliedstaat als jenem stattfinden, in dem
die Lizenzvereinbarung getroffen wurde (Principle No. 3.3. MoU).

¢) Onlinevertrieb von audiovisuellen Werken

SchlieBlich verdffentlichte die Europédische Kommission 2011 ein Griin-
buch iiber den Onlinevertrieb von audiovisuellen Werken,?35 mit dem sie
eine Diskussion dariiber anstie3, wie sich die ,,technologischen Entwick-
lungen auf den Vertrieb von und den Zugang zu audiovisuellen Werken
und Filmwerken auswirken®, welche Hindernisse fiir ,,die Entwicklung ei-
nes digitalen Binnenmarktes bestehen und welches Ausmalf sie haben* so-
wie, welche moglichen Handlungsoptionen denkbar seien.2337 Der Grund
der Initiative war, dass die ,,Onlinemérkte in der EU wegen einer Vielzahl
von Barrieren immer noch fragmentiert™ seien und der ,,Binnenmarkt da-
mit noch nicht vollendet™ sei, was insbesondere mit Bezug auf den On-
linevertrieb von audiovisuellen Werken gelte, da hier die ,,traditionellen
Vertriebsnetze* in ihrer Reichweite immer noch national ausgerichtet sei-
en.?338 Bei den moglichen Politikkonzepten wird nicht nur die traditionelle
segmentierte Rechtevergabe bei audiovisuellen Werken in Frage ge-
stellt,235? sondern neben der Einfiihrung des Ursprungslandprinzips fiir das

2356 EuroriiscHE KommissioN, Griinbuch iiber den Online-Vertrieb von audiovisuel-
len Werken in der Europdischen Union: Chancen und Herausforderungen fiir
den digitalen Binnenmarkt, KOM(2011) 427 endg.

2357 EuroprAiscHE Komwmission, Griinbuch: Online-Vertrieb audiovisuelle Werke, S. 4.

2358 EurorAiscHE KommissioN, Griinbuch: Online-Vertrieb audiovisuelle Werke, S. 3.

2359 Signalwirkung diirfte in diesem Zusammenhang auch das Urteil des EuGH im
Fall Karen Murphy (EuGH, Urteil vom 04.10.2011, Rs. C-403, 429/08 (GRUR
2012, 156 ft.) — Karen Murphy), haben, in dem der EuGH u.a. zu der Frage der
Zuléssigkeit von Gebietslizenzen im Sportbereich zu entscheiden hatte. Konkret
ging es um die von Sportveranstaltern von Fuf3ballspielen iibliche Praxis, in je-
dem nationalen Sendeterritorium exklusive Lizenzen zur Aufzeichnung und
Ausstrahlung von Fuf3balliibertragungen iiber Satellit an einzelne Sendeunter-
nehmen zu vergeben. Die autorisierten Sendeunternehmen verpflichten sich da-
bei, die Satellitenausstrahlung zu verschliisseln und nur durch bestimmte, fiir ihr
jeweiliges Lizenzgebiet autorisierte Decodiereinrichtungen zu gestatten. Im
Rahmen des Vorabentscheidungsverfahrens sah der EuGH zum einen in einer
nationalen Vorschrift, welche Einfuhr, Verkauf und Verwendung ausléndischer
Decodiereinrichtungen, die den Zugang zu einem verschliisselten Satelliten-
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Recht der offentlichen Zuginglichmachung auch die Einfithrung eines fa-
kultativen einheitlichen EU-Urheberrechtstitels erwogen.2360

2. EKL vs. Paneuropidische Markte

Neben den tatséchlichen Verdnderungen der Verwertungsmérkte, ist auch
der auf europdischer Ebene eingesetzte Wandel der rechtlichen Rahmen-

2360

636

rundfunkdienst aus einem anderen Mitgliedstaat ermoglichen, einen Verstof3 ge-
gen die Dienstleistungs-RL (EuGH, GRUR 2012, 160 ff. (Rn. 93 ff.). Der Ein-
griff sei zwar dann gerechtfertigt, wenn ein zwingendes Allgemeininteresse be-
stiinde, insbesondere zur Wahrung der Rechte gerechtfertigt sei, die den spezifi-
schen Gegenstand des geistigen Eigentums ausmachen (ebd., Rn. 106, 107). Al-
lerdings garantiere es der spezifische Gegenstand nicht, dem Rechteinhaber die
,hochstmogliche Vergiitung™ zu verschaffen, sondern nur eine ,,angemessene
Vergiitung® (ebd., Rn. 108). Sofern eine gebietsabhingige Exklusivitdt durch
eine maximale Preisgestaltung sichergestellt werde, fithre dies zu kiinstlichen
Preisunterschieden von abgeschotteten nationalen Mérkten (ebd., Rn. 115). Zum
anderen sah der EuGH in der Pflicht des Sendeunternehmens, keine den Zugang
zu den Schutzgegenstinden des Veranstalters ermdglichenden Decodiereinrich-
tungen zum Zweck der Verwendung aufBerhalb des Lizenzvertrages erfassten
Gebietes zur Verfiigung zu stellen, eine unzuldssige Wettbewerbsbeschrinkung
nach Art. 101 AEUV, denn sie verhindere, dass ein Sendeunternehmen seine
Dienstleistung auch in anderen Mitgliedstaaten, also auflerhalb des lizenzierten
Gebietes erbringen kénne, womit jeglicher Wettbewerb zwischen verschiedenen
Sendeunternehmen ausgeschlossen sei (ebd., Rn. 134 ff.). Mit seiner Entschei-
dung erteilt der EuGH der territorialen Rechtevergabe zwar nicht grundsétzlich
eine Absage, macht aber die Zuldssigkeit von Exklusivlizenzen davon abhéngig,
ob diese sich noch in einem angemessenen Preisrahmen bewegen. Ob und wenn
ja, wie sich diese fiir die Rechtevergabe im Sportbereich geltenden Kriterien
auch auf den Filmbereich iibertragen lassen (bzw. werden miissen), mithin ver-
tragliche Vereinbarungen, die der Sicherung der territorialen Rechtevergabe die-
nen, unzuldssig sind, erscheint noch ungewiss. Anders als bei Sportveranstaltun-
gen steht der Urheberrechtsschutz bei audiovisuellen Werken aufler Frage und
scheint gerade durch die territorialen Urheberrechte zu einer territorial-segmen-
tierten Rechtevergabe zu animieren. Dennoch erscheint es nicht vollig abwegig,
unter der Mafligabe der EuGH-Rechtsprechung die im Filmbereich iibliche Ver-
wertungskaskade zwar nicht génzlich zu verwerfen, der Angemessenheit der aus
der exklusiven Rechtevergabe flieBenden Vergiitung aber dann doch eine grofie-
re Bedeutung beizumessen. Siehe KreiLe, ZUM 2012, 184 ff.; zu dem Urteil
auch PeirEr, GRUR-Prax 2011, 435 ff.

EuroriiscHE  KommissioN, Griinbuch: Online-Vertrieb audiovisuelle Werke,
S. 13 ff.
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bedingungen fiir das skandinavische EKL-Modell nicht ohne Folgen ge-
blieben.

a) Europdische Anforderungen an die Tatigkeit von
Verwertungsgesellschaften

Die Wahrnehmungs-RL legt in ihrem ersten Teil bestimmte Standards fiir
Leistungsstrukturen, Finanzmanagement, Transparenz und Berichtswesen
fest, die Organisationen fiir die kollektive Wahrnehmung im Rahmen ihrer
Tatigkeit in Europa gegeniiber Rechteinhabern und Nutzern erfiillen miis-
sen.23%! Die Vorgaben der RL fithren — wie bereits gesehen — zu einem
teils erheblichen Anpassungsbedarf der skandinavischen Rahmenbedin-
gungen im Zusammenhang mit der EKL.2362

b) Grenziiberschreitende Tatigkeit von Verwertungsgesellschaften im
Wettbewerb

Auch der zweite Teil der Wahrnehmungs-RL, welcher einen Regelungs-
rahmen vorgibt, der die Vergabe von Mehrgebietslizenzen fiir Online-
Rechte an Musikwerken erleichtern soll, ldsst das Modell der EKL nicht
vollig unberiihrt.

Mit der Wahrnehmungs-RL sollen Verwertungsgesellschaften nicht nur
in einen Wettbewerb um die Rechteinhaber treten, sondern auch unterein-
ander um die Repertoires kleinerer Verwertungsgesellschaften konkurrie-
ren, die sie im Rahmen ihrer eigenen Mehrgebietslizenzierung wahrneh-
men konnen. Mit Blick auf die EKL wurde bereits festgestellt, dass die
Berechtigung von mehreren Verwertungsgesellschaften, EKL-Vereinba-
rungen fiir den gleichen Bereich zu schlieen, hochst problematisch sein
kann und aufgrund einer moglichen Funktionsbeeintridchtigung des Mo-
dells moglichst zu vermeiden ist.233 Werden Verwertungsgesellschaften
nun aber — im Sinne der Wahrnehmungs-RL — nicht nur auf den nationalen
Markten téitig, sondern treten zueinander in Wettbewerb um die Rechte-
inhaber und um das beste Repertoire, so stellt sich im Hinblick auf die

2361 Erwigungsgrund (9) Wahrnehmungs-RL.
2362 Siehe oben, bei § 7 F 111.
2363 Siche oben, bei § 6 A 14.
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EKL die Frage, wie das Modell in einem solchen System noch funktionie-
ren soll.23%* Denn eine Verwertungsgesellschaft wird so kaum noch in der
Lage sein, eine substanzielle Anzahl an Rechteinhabern aufzuweisen, de-
ren Werke in dem entsprechenden Land genutzt werden. Dadurch fehlt es
an einer ausreichenden Reprisentativitit und damit an dem Legitimitats-
kriterium der EKL. Bei einer grenziiberschreitenden Téatigkeit der Verwer-
tungsgesellschaften wére auch nicht klar, welche Verwertungsgesellschaft
die richtige ist, um fiir ein nationales Territorium EKL-Vereinbarungen zu
schlieBen. Mithin diirfte der Ansatz eines grenziiberschreitenden Tétig-
werdens der Verwertungsgesellschaften und der forcierte Wettbewerb un-
tereinander um die Rechteinhaber mit einem nationalen Modell wie der
EKL in fundamentaler Weise konfligieren, wenn nicht bereits elementare
Voraussetzungen der kollektiven Rechtewahrnehmung selbst untergra-
ben.2365

Freilich ist die Wahrnehmungs-RL auf die Mehrgebietslizenzierung von
Online-Rechten an musikalischen Werken beschriankt.23%¢ In diesem Be-
reich kommt die EKL in Skandinavien iiberhaupt nicht zur Anwendung.
Gleichwohl ist nicht auszuschlieen, dass ein solcher Ansatz auf andere
Gebiete der kollektiven Rechtewahrnehmung tibertragen wird.23¢7 In die-
sem Fall wire ein reibungsloses Funktionieren der EKL auf nationalem
Territorium nur noch unter erheblichen Schwierigkeiten moglich.

2364 Interessanterweise hatte die Kommission noch im CISAC-Verfahren festgestellt
(EurorAiscHE Kommission, Entscheidung v. 16.07.2008 — CISAC, Rn. 103-105;
siche schon oben, bei § 1 E II 2), dass die EKL ,.fiir die Vereinbarkeit der im
Rahmen dieses Verfahrens untersuchten Verhaltensweisen mit Artikel 81 EG-
Vertrag® ,,nicht relevant™ sei, da das Modell eine Verwertungsgesellschaft, die
ihren Sitz in einem anderen EWR-Land habe, nicht daran hindere, ,,eine Lizenz
zu erteilen, die sich auf das Gebiet des Landes bezieht, in dem dieses System
besteht™. Folglich richte sich die Entscheidung ,,nicht gegen das Bestehen und
Funktionieren des Systems der ausgedehnten Lizenzen“. Die Kommission
scheint also der nationalen Tatigkeit einer Verwertungsgesellschaft nicht grund-
sdtzlich eine Absage zu erteilen und durchaus anzuerkennen, dass die Funkti-
onsfahigkeit der EKL mit der nationalen Tétigkeit einer Verwertungsgesell-
schaft notwendigerweise verkniipft ist.

2365 DRrexL/NERrIsSON/TrRumPKE/HILTY, TIC 2013, 347 (Rn. 64).

2366 Siehe aber — noch zum RL-Vorschlag — die Befiirchtung von Krys & Coryswe-
DE, Synpunkter 2012, S. 57; Bonus, Yttrande 2012, S. 5.

2367 Vgl. nur EuropAiscHE KomMissioN, Entscheidung v. 16.07.2008 — CISAC,
Rn. 137.
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¢) Gegenseitige Anerkennung von verwaisten Werken

Die von der OW-RL angeordnete gegenseitige Anerkennung der Mitglied-
staaten von verwaisten Werken und die damit verbundene Moglichkeit
einer grenziiberschreitenden Nutzung dieser Werke durch Gedichtnisein-
richtungen steht ebenfalls in Konflikt mit einer in einer nationalen Rechts-
ordnung bestehenden EKL.

Wie schon gesehen, diirfte die parallele Anwendung der EKL und einer
expliziten ,,Ausnahme und Beschrankung® fiir die Bereitstellung von ver-
waisten Werken aus diesen Mitgliedstaaten kaum forderlich sein, da sich
die Einrichtungen hochstwahrscheinlich auf die zwar territorial beschrénk-
te, aber doch von ihrem Umfang viel breitere EKL-Bestimmung stiitzen
werden.2368

d) Absichtserklarung Vergriffene Werke (MoU)

Die Absichtserkldrung verschiedener Akteure beziiglich der Digitalisie-
rung und Zuginglichmachung von vergriffenen Werken (MoU) weist
einen dhnlichen Mechanismus wie die EKL auf. Denn sollen die entspre-
chenden Rechte an vergriffenen Werken von Verwertungsgesellschaften
eingerdumt werden, so miissen diese eine substanzielle Anzahl an Urhe-
bern und Rechteinhabern vertreten. Dabei kommt den Verwertungsgesell-
schaften eine Vermutung zugute, nach der sie als berechtigt gelten, auch
die Rechte an vergriffenen Werken von solchen Rechteinhabern einzurdu-
men, die sie gar nicht mit der Wahrnehmung ihrer Rechte beauftragt haben
(Principle No. 2.4 MoU). Hier mag aufgrund der Ahnlichkeit in der recht-
lichen Ausgestaltung die Gefahr eines Konflikts mit den nationalen EKL-
Bestimmungen gemindert sein. Ausgeschossen sind mogliche Ungereimt-
heiten allerdings nicht, verfolgt doch die Absichtserkldrung einen weitaus
schmaleren Ansatz als die EKL-Bestimmungen in Skandinavien, indem
sie erweiterte Vereinbarungen mit Verwertungsgesellschaften nur mit Be-
zug auf vergriffene Werke und nur zugunsten der Verwertungsgesellschaf-
ten aus dem Land der Erstverdffentlichung zulassen.

Die Absichtserkldarung sieht zwar nur, aber immerhin die Mdglichkeit
der Verwertungsgesellschaft vor, eine Lizenz zur grenziiberschreitenden

2368 Siche oben, bei § 7 E I11.
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(und auch kommerziellen) Nutzung einzurdumen (Principle No. 3 MoU).
Zwar konnen Verwertungsgesellschaften die Rechte fiir eine grenziiber-
schreitende Nutzung nur dann lizenzieren, wenn sie die Rechte dafiir tat-
sdchlich eingerdumt bekommen haben, d.h. nur die Rechte von ihren Mit-
gliedern. Dennoch soll die Vermutung der Wahrnehmungsbefugnis auch
bei einer grenziiberschreitenden Nutzung gelten, was wohl als gegenseiti-
ge Anerkennung der beteiligten Parteien gedacht sein soll.

Erstaunlich an diesem Vorschlag ist die Beibehaltung einer nationalen
EKL bei einer gleichzeitigen grenziiberschreitenden Lizenzvergabe. Man
darf allerdings nicht vergessen, dass es sich bei der Absichtserklarung kei-
nesfalls um einen irgendwie gearteten Rechtsakt der EU handelt. Es ist
eben nur eine ,,Absichtserkldrung®, die von verschiedenen Interessenver-
tretern geschlossen wurde. Die dort statuierte Vermutung des Wahrneh-
mungsbefugnis von auflenstehenden Rechteinhabern bedarf zur ihrer
Wirksamkeit einer gesetzlichen Anordnung in den nationalen Rechtsord-
nungen.23%? Dies kann in Form einer EKL, aber auch durch gesetzliche
Vermutungsregelungen geschehen. Die letztlich privatrechtlich vereinbarte
Anerkennung der Giiltigkeit einer im nationalen Recht vermuteten Wahr-
nehmungsbefugnis der Verwertungsgesellschaft erfordert zu ihrer rechtli-
chen Wirksamkeit ebenfalls eine gesetzliche Grundlage im nationalen
Recht, die, soll sie in allen Mitgliedstaaten gelten, nur iiber einen europé-
ischen Rechtsakt sinnvoll zu verwirklichen wire.2370

III. Folgerungen und Problemstellung

Betrachtet man nun jenen sich in tatsdchlicher Weise vollzichenden Wan-
del der Verwertungsmirkte sowie die auf europdischer Ebene eingesetzte
Anpassung der rechtlichen Rahmenbedingungen zur Férderung von pan-
europdischen Mirkten, so erscheint die Zukunft des skandinavischen Mo-
dells mit Blick auf die bestehenden und potenziellen Ungereimtheiten
recht ungewiss. Seit ihren Anfiangen ist die EKL durch die Ausweitung
von nationalen Kollektivvereinbarungen auf (alle) auenstehenden (aus-
landischen) Rechteinhaber gerade fiir die Lizenzierung innerhalb einer

2369 Vgl. Erwdgungsgrund (9) MoU.

2370 So auch die von den Interessenvertretern in Erwadgungsgrund (11) MoU geéu-
Berte Aufforderung an die Europdische Kommission. Sieche auch JANssens/
TRYGGVADOTTIR, Facilitating access, S. 34f.
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nationalen Rechtsordnung duBerst forderlich gewesen. Es hat sich aber —
wie etwa bei der OW-RL — gezeigt, dass eine parallele Beibehaltung der
EKL in den skandinavischen Landern nicht nur wenig forderlich, sondern
sogar recht abtraglich zu den auf europdischer Ebene verfolgten Initiativen
stehen kann.

Vor dem Hintergrund der skizzierten Entwicklung mogen Zweifel be-
rechtigt sein, ob die nordischen Lander gut beraten sind, an dem Modell
der EKL festzuhalten und seine Anwendung — wie in den vergangenen
Jahren geschehen — in ihrem nationalen Recht massiv auszuweiten.

Anstatt aber nun allzu vorschnell das Ende des nordischen Modells ein-
zulduten, erscheint es weitaus verlockender zu {iberlegen, ob nicht gerade
eine Nutzbarmachung der EKL im Kontext dieser Entwicklungen denkbar
wiire.237! In diesem Sinne stellt sich nicht nur die Frage, inwieweit und un-
ter welchen Voraussetzungen ein nationales EKL-Regime beibehalten
werden kann, sondern ob nicht die EKL selbst — unter einer bestimmten
Ausgestaltung — die Entstehung von paneuropédischen Mirkten fordern
konnte bzw. die ,,Idee” des nordischen Modells, namentlich die Erstre-
ckung von Kollektivvertragen zwischen reprisentativer Verwertungsge-
sellschaft und Nutzer und die damit verbundene rechtssichere Schaffung
eines flexiblen One-Stop-Shops zum Vorteil von Rechteinhaber, Nutzer
und Allgemeinheit, libertragbar wire und sich somit eine territoriale An-
wendung der EKL irgendwie tiberwinden liefe.

C. Losungsansdtze

Es ist eine Reihe von Losungsmoglichkeiten denkbar, welche eine Anwen-
dung der EKL weiterhin erlauben wiirden, ohne dabei in Konflikt mit den
tatséchlichen und rechtlichen Verdnderungen urheberrechtlicher Verwer-
tungsmirkte zu treten. Unterschieden werden konnen diese Ansédtze an-
hand ihres monoterritorialen, multiterritorialen und rein paneuropdischen
Charakters.

Monoterritorial bedeutet, dass entgegen der territorialen Anwendung
der Urheberrechte fiir bestimmte Verwertungshandlungen nur eine natio-
nale Rechtsordnung zur Anwendung gelangt, die aber gleichzeitig eine

2371 Ahnlich Axuamn, NIR 2012, 652 ff.; EGLOFF, sic! 2014, 682 f.; JANSSENS/TRYGG-
VADOTTIR, Facilitating access, S.40f.; TRYGGVADOTTIR, Auteurs & Media 2014,
314 ff.; GuBauLt, D5.4: Report Europeana, S. 16 ff.
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grenziiberschreitende Nutzung erlaubt. Uber einen multiterritorialen An-
satz wird gleichfalls eine transnationale Verwertung realisiert, dies aber
unter Zugrundelegung der Anwendung einer Vielzahl von Rechtsordnun-
gen. SchlieBlich beruht eine rein ,,paneuropiische® Losung nicht auf der
Anwendung eines oder mehrerer nationaler Urheberrechte der Mitglied-
staaten, sondern auf einem einzigen europdischen Urheberrecht.

Ob, in welchen Bereichen und unter welcher Ausgestaltung das Modell
der EKL dabei von Nutzen sein kann, soll im Folgenden untersucht wer-
den.

1. Monoterritorial

Es wire denkbar, die EKL mit einer gesetzlichen Anordnung zu verkniip-
fen, die fiir eine bestimmte grenziiberschreitende Verwertungsform nur die
Rechtsordnung eines Mitgliedstaates fir anwendbar erklért. Die Idee, eine
bestimmte Verwertungshandlung mit nur einem Territorium zu verkniip-
fen, auch bekannt unter der Bezeichnung ,,Ursprungslandprinzip*,237? fin-
det sich bereits im europdischen Recht, namentlich in der SatKab-RL fiir
das Recht der Satellitensendung.

1. Ausgangspunkt: Art. 1 (2) SatKab-RL

Fiir europdische Satellitensendungen bestimmt Art. 1 (2) lit.a) SatKab-
RL, dass der Begriff ,,6ffentliche Wiedergabe iiber Satellit“ die Handlung

2372 Der Begriff ,,Ursprungslandprinzip® ist mehrdeutig. Einerseits wird er als kolli-
sionsrechtliche Regelung verstanden, bei der der Urheberrechtsschutz an das
Ursprungsland des Werkes gekniipft wird, mit der Folge, dass der Urheber im
Unterschied zum Territorialitdtsprinzip ein weltweit geltendes Urheberrecht
nach dem Recht des Staates der Erstverdffentlichung erwirbt (Universalitéts-
prinzip); andererseits wird darunter die (materiell-rechtliche) Verkniipfung einer
Verwertungshandlung mit dem Recht eines einzigen Landes gefasst, was auch
der SatKab-RL mit Bezug auf das Recht der Satellitensendung zugrunde liegt
(darum auch héufig als ,,Sendelandprinzip” bezeichnet). Sieche HOEREN/SIEBER/
HoLzNAGEL/HOEREN, HB Multimedia-Recht, Teil 7.8 Rn. 36, 39 ff. Nicht immer
wird zwischen diesen beiden Bedeutungen klar unterschieden. Im Folgenden
soll es einzig um den materiell-rechtlichen Gehalt des Ursprungslandprinzips
gehen.
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meint, ,,mit der unter der Kontrolle des Sendeunternehmens und auf des-
sen Verantwortung die programmtragenden Signale, die fiir den offentli-
chen Empfang bestimmt sind, in eine ununterbrochene Kommunikations-
kette, die zum Satelliten und zuriick zur Erde fiihrt, eingegeben werden*
und dass nach Art. 1 (2) lit. b) SatKab-RL die 6ffentliche Wiedergabe tiber
Satellit nur in dem Mitgliedstaat stattfindet, ,,in dem die programmtragen-
den Signale unter der Kontrolle des Sendeunternechmens und auf dessen
Verantwortung in eine ununterbrochene Kommunikationskette eingegeben
werden, die zum Satelliten und zuriick zur Erde fiihrt*. Diese Regelung
hat zur Folge, dass der Anbieter einer européischen Satellitensendung die
Rechte zur Sendung nur in dem Land lizenzieren muss, in dem die Signale
in einer ununterbrochenen Kommunikationskette zum Satelliten hin einge-
geben werden, nicht hingegen in all jenen Landern, in denen die Sendung
empfangen werden kann oder ihr Abruf intendiert ist (Empfangslidn-
der).2373 Die Bestimmung hebt weder das Territorialititsprinzip auf noch
trifft es eine Aussage auf kollisionsrechtlicher Ebene.2374 Einzig die Ver-
wertungshandlung wird materiell-rechtlich so schmal definiert, dass sie
nur in einem Staat lokalisiert werden kann.2375

2373 WALTER/V. LEWINSKI/DREIER, European Copyright Law, Rn. 7.1.12.

2374 EurorAiscHE KommissioN, Griinbuch: Urheberrechte und verwandte Schutzrech-
te in der Informationsgesellschaft, S. 40.

2375 ScHRrRICKER/LOEWENHEIM/KATZENBERGER, UrhR, Vor §§ 120ff. Rn.142. Der
RL vorausgegangen war ein iiber lange Jahre gefiihrter Streit, ob die 6ffentliche
Wiedergabe iiber Satellit und damit der urheberrechtlich relevante Akt nur in
dem Land stattfindet, aus dem die Signale ausgesendet werden (sog. Sendeland-
theorie) oder auch in allen Landern, in denen die Sendung empfangen werden
kann (Bogsch-Theorie) bzw. — in modifizierter Form — in jenen Landern, in de-
nen die Aussendung intendiert ist (beabsichtigte Ausleuchtzone); zu dieser
Streitfrage ausfiihrlich: ScHRICKER/LOEWENHEIM/KATZENBERGER, UrhR, Vor
§§ 120ff. Rn. 141 ff.; WaLTeER/vV. LEWINSKI/DREIER, European Copyright Law,
Rn. 7.0.9 ff.; LoEweNHEIM/WALTER, HB UrhR, § 58 Rn. 70 ff. In den letzten bei-
den Fillen wiirde dies bedeuten, dass zum einen der Anbieter einer Satelliten-
sendung die Rechte fiir alle Empfangslédnder erwerben muss, zum anderen, dass
im Falle einer Urheberrechtsverletzung die Rechtsordnungen aller Empfangs-
lander zur Anwendung kommen. Die Befiirworter dieser Ansicht argumentierten
insbesondere mit dem sonst bestehenden liickenhaften Rechtsschutz in einigen
Mitgliedstaaten, der sich bei der Anwendung nur einer Rechtsordnung zum
Nachteil der Rechteinhaber hitte auswirken konnen. Der RL-Geber entschied
sich letztlich zugunsten der ,,Sendelandtheorie® (bzw. des Ursprungslandprin-
zips), um eine ,,grenziiberschreitende Programmverbreitung tiber Satellit™ zu er-
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Diese fiir den Satellitenrundfunk bestehende Situation lisst sich durch-
aus auch auf andere Verwertungsrechte iibertragen, insbesondere das
Recht der offentlichen Zugdnglichmachung.?¥’¢ Denn auch hier werden ur-
heberrechtlich geschiitzte Inhalte von einem bestimmten Punkt an eine un-
bestimmte Vielzahl von Empfingern iibermittelt.23’7 Auch hier stellt sich
die Frage, ob die Zugénglichmachung eines Werkes im Internet nur in dem
Land stattfindet, in dem der Upload durchgefiihrt bzw. veranlasst wurde
oder doch in allen Landern, in denen das Werk abgerufen (und herunterge-
laden) werden kann.

Man konnte nun die urheberrechtlich relevante Verwertungshandlung
bei der o6ffentlichen Zuginglichmachung auf materiell-rechtlicher Ebene
so schmal definieren, dass nur eine Rechtsordnung zur Anwendung ge-
langt. Damit miisste ein Anbieter fiir eine 6ffentliche Zugénglichmachung
von urheberrechtlich geschiitzten Giitern, die er online in Europa bereit-
stellt, nur die Rechte in dem Land kléren, in dem die Bereitstellung erfolgt
bzw. initiiert wird. Im Verletzungsfall wére auch nur das Urheberrecht die-
ses Mitgliedstaates von Bedeutung. Eine solche Ubertragung des Ur-
sprungslandprinzips wiirde nicht nur bestehende Rechtsunsicherheiten
aufheben, sondern auch den Rechteerwerb erheblich vereinfachen und so
die Entstehung neuer Online-Angebote fordern.

Vor diesem Hintergrund mag es nicht verwundern, dass die Europiische
Kommission nicht nur im Rahmen der InfoSoc-RL eine Ausweitung des
Ursprungslandprinzips diskutiert hatte,237® sondern gerade in jiingerer Zeit
diese Idee wieder ins Spiel gebracht hat.237

moglichen und dabei die ,,Rechtsunsicherheit im Hinblick auf die zu erwerben-
den Rechte* zu beseitigen.

2376 In diese Richtung schon DREIER, in: Hugenholtz (Hg.), The Future of Copyright,
S.57ff. (eine analoge Anwendung der Regelungen der SatKab-RL diskutie-
rend); siche auch ScHonNING, RIDA 1996 (107), 37 ff.; IViR-Study — The Recas-
ting of Copyright, S.25; RunseNaars, Bijblad De Industriéle Eigendom 2008,
194 ff.

2377 DREIER, in: Hugenholtz (Hg.), The Future of Copyright, S. 62.

2378 EurorAiscHE KommissioN, Griinbuch: Urheberrechte und verwandte Schutzrech-
te in der Informationsgesellschaft, S. 41 ff.

2379 EuropAiscHE Komwmission, Mitteilung: Die Wahrnehmung von Urheberrechten
und verwandten Schutzrechten im Binnenmarkt, S. 10; EUROPAISCHE KOMMISSION,
Creative Content in a European Digital Single Market, S. 17; EUROPAISCHE KoMm-
MISSION, Document accompanying the Communication on Creative Content On-
line in the Single Market, S.26; EurorAiscHE Kommission, Griinbuch: Online-
Vertrieb audiovisuelle Werke, S. 13 ff.
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2. EKL und ,,country of origin rule*
a) Uberlegung

Definiert man bestimmte Verwertungshandlungen so schmal, dass nur die
Rechtsordnung eines einzigen Mitgliedstaates zur Anwendung kommt, so
konnte das Modell der EKL auch und gerade bei grenziiberschreitenden
Verwertungsformen nutzbar gemacht werden.2380 Nicht der EKL wird in-
sofern eine extraterritoriale Wirkung beigemessen, sondern es wird nur
eine bestimmte Verwertungshandlung fiir urheberrechtlich relevant erklart,
womit nur die Rechtsordnung eines Mitgliedstaates (Territoriums) zur An-
wendung gelangt. Gemal des Urheberrechtsgesetzes dieses Mitgliedstaa-
tes konnten die entsprechenden Rechte so iiber eine (nationale) représenta-
tive Verwertungsgesellschaft an einen Nutzer mittels einer EKL-Vereinba-
rung lizenziert werden. Der Nutzer wire also in der Lage, iiber die EKL
eine Lizenz fiir das Weltrepertoire an Werken in einem bestimmten Be-
reich zu erhalten, wéhrend er iéiber das Ursprungslandprinzip eine Rechte-
kldrung nur fiir ein Territorium durchfithren muss, um einen europaweiten
Dienst anbieten zu kdnnen; mithin wire so tatsichlich ein One-Stop-Shop
geschaffen.

Dieser auf den ersten Blick verlockende Ansatz einer Statuierung einer
EKL verbunden mit der Einfithrung des Ursprungslandprinzips wird seit
einiger Zeit diskutiert.238! Insbesondere im Zusammenhang mit der He-
bung der nationalen Archive fiir die digitale europdische Bibliothek Euro-

2380 Siehe schon AxHamn, NIR 2012, 652 f.

2381 Erstmalig — soweit ersichtlich — im Weilbuch der European Broadcasting Uni-
on (EBU): Danach soll das Ursprungslandprinzip auf jede Form der 6ffentlichen
Wiedergabe von audiovisuellen Mediendienstleistungen in technologieneutraler
Weise ausgeweitet werden, eingeschlossen das Recht der dffentlichen Zugéng-
lichmachung nicht-linearer, aber rundfunkéhnlicher Mediendienste, verbunden
mit der Einfiihrung einer EKL im nationalen Recht der Mitgliedstaaten als ein
optionales Modell zur Rechtekldrung von audio- und audiovisuellen Medien-
dienstleistungen. Siehe EpwarDS/KAMINA/PEIFER, EBU Copyright White Paper,
S.32ff., 43 ff. Siehe auch EuroprAiscHE KomMmissioN, Document accompanying
the Communication on Creative Content Online in the Single Market, S. 26; so-
wie EurorAiscHE KomMissioN, Griinbuch: Online-Vertrieb audiovisuelle Werke,
S. 13 ff.
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peana ist ein solcher Ansatz vorgeschlagen worden.2382 Nach der Idee von
Axhamn/Guibault soll zundchst eine EKL-Bestimmung im nationalen
Recht zugunsten von Gedéchtniseinrichtungen, einschlieBlich Filminstitu-
ten und Rundfunkunternehmen, geschaffen werden, die den Abschluss
von EKL-Vereinbarungen mit Bezug auf das Recht der Vervielfiltigung
und das Recht der 6ffentlichen Zugédnglichmachung von Werken aus den
Bestdnden der Einrichtungen erlaubt.?383 Dabei soll das Recht der 6ffentli-
chen Zugénglichmachung wohl nur mit Bezug auf die Bereitstellung durch
Gedichtniseinrichtungen dem Ursprungslandprinzip unterworfen wer-
den.238 Nach Axhamn/Guibault wiirde es eine solche Ausgestaltung natio-
nalen Gedédchtniseinrichtungen ermoglichen, ihre Archive {iiber eine
schnelle und einfache Rechteklarung in ganz Europa 6ffentlich zugénglich
zu machen. Davon kdnnten nicht nur Rechteinhaber profitieren, die tiber
die vermehrte Nutzung eine hohere Vergiitung erwarten diirften, sondern
auch Nutzer, die so groBBeren Zugang zu rechtméfigen Angeboten von ur-
heberrechtlich geschiitzten Werken erhielten.?3%> Neben europaweit gel-
tenden Regelungen zur verantwortungsvollen Fithrung und Transparenz
von Verwertungsgesellschaften sei eine dem Erwigungsgrund (17) Sat-
Kab-RL entsprechende Bestimmung vorzusehen, nach der die Vertrags-
parteien alle wirtschaftlichen Aspekte der Zuginglichmachung zu bertick-
sichtigen hitten (einschlieBlich der jeweiligen Situation in den einzelnen
Mitgliedstaaten, in denen die Inhalte abgerufen werden konnen).2386

2382 AxHAMN/GUIBAULT, Cross-border extended collective licensing, S. 65 ff.; DiEs.,
NIR 2011, 509, 515f.; dhnlich auch VuoraLa, Extended Collective Licensing,
S.27f.

2383 AXHAMN/GUIBAULT, Cross-border extended collective licensing, S. 56 ff.

2384 AxuHAMN/GUIBAULT, Cross-border extended collective licensing, S. 65. Die fir die
Zugianglichmachung erforderlichen Vervielfdltigungen (Digitalisierung, Upload,
Lagerung auf dem Server der Einrichtung) seien dabei schon von Art. 5 (1) Info-
Soc-RL gedeckt, der insoweit bestimmt, dass ,,Vervielfaltigungshandlungen, die
fliichtig oder begleitend sind und einen integralen und wesentlichen Teil eines
technischen Verfahrens darstellen und deren alleiniger Zweck es ist, a) eine
Ubertragung in einem Netz zwischen Dritten durch einen Vermittler oder b) eine
rechtméfige Nutzung eines Werkes oder sonstigen Schutzgegenstands zu er-
moglichen, und die keine eigenstindige wirtschaftliche Bedeutung haben‘ nicht
vom Vervielfdltigungsrecht nach Art. 2 InfoSoc-RL erfasst sind; siche AxHAMN/
GUuIBAULT, ebd., S. 67.

2385 AXHAMN/GUIBAULT, Cross-border extended collective licensing, S. 66.

2386 AxHAMN/GUIBAULT, Cross-border extended collective licensing, S. 66 f.
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b) Stellungnahme

Eine Nutzbarmachung der EKL auf transnationalen Verwertungsmérkten
mithilfe des Ursprungslandprinzips und der daraus resultierende One-
Stop-Shop erscheinen ohne Zweifel als eine verlockende Option. Gleich-
wohl bestehen eine Reihe z.T. weitreichender Bedenken.

Zunichst darf neben der problematischen Frage, woran bei der Bestim-
mung des Ursprungslandes angekniipft werden sollte,2387 bei der Auswei-
tung dieses Prinzips auf andere Verwertungsrechte die Verschiedenartig-
keit der entsprechenden Rechte nicht iibersehen werden. Denn bei einer
offentlichen Zuginglichmachung eines Werkes auf einer Website wird
durch das ,,Anbieten* und der Moglichkeit des Downloads eine dauerhafte
Zugdnglichmachung und Speicherung des Werkes geschaffen, wihrend
sich im Falle der klassischen Satellitensendung die anschlielende Werk-
nutzung zumeist im bloBen Werkkonsum erschopft.238 Ob aber bei der 61-
fentlichen Zugénglichmachung diese Empfangsldnder schlichtweg als un-
beachtlich angesehen werden konnen — dies auch mit Blick auf die (auch
wirtschaftliche) Bedeutsamkeit der Nutzungshandlungen, ist zumindest
zweifelhaft.

Dazu ist zu bedenken, dass eine europaweite Harmonisierung nur teil-
weise der Situation der Onlinebereitstellung gerecht wird. Wiahrend es
sich bei der Aussendung via Satellit um den Ausleuchtbereich des Satelli-
ten (,,foot print*) drehte,238 ermdglicht die Onlineverbreitung eine welt-
weite Abrufbarkeit. Jede europidische Rechtsvorschrift, die insoweit die
Zuginglichmachung nur innerhalb der Mitgliedstaaten reguliert (regulie-
ren kann), kann damit von vorneherein nicht als Ideallosung angesehen
werden. 239

2387 Siehe IViR-Study — The Recasting of Copyright, S.29. Als Ankniipfungspunkt
wiren etwa der Standort des Servers, der Sitz oder der gewdhnliche Aufenthalt
des Diensteanbieters oder der Handlungsort des Bereitstellens (d.h. des Hochla-
dens) denkbar.

2388 DrEIER, in: Hugenholtz (Hg.), The Future of Copyright, S. 64.

2389 Die SatKab-RL tangiert aufgrund fehlender Regelungskompetenz nur Satelliten-
sendungen innerhalb der EU, nicht aber Sendungen aus Drittstaaten; siche WAL-
TER/V. LEWINSKI/DREIER, European Copyright Law, Rn. 7.1.26.

2390 So schon DrEleRr, in: Hugenholtz (Hg.), The Future of Copyright, S.65. Vgl.
auch EuroprAiscHE KowmmissioN, Griinbuch: Urheberrechte und verwandte
Schutzrechte in der Informationsgesellschaft, S. 42.
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Kommt fiir eine bestimmte Verwertungshandlung nur die Rechtsord-
nung eines Mitgliedstaates zur Anwendung, so erfordert dies zwingend
eine Angleichung des Schutzniveaus in Form einer materiellen Vollharmo-
nisierung in allen Staaten der EU.23°! Denn nur so kann sichergestellt wer-
den, dass ein Mindestschutz in allen Landern besteht, der Rechteinhaber
seines Schutzes nicht verlustig geht und sich ein Nutzer nicht die ihm
glinstigste Rechtsordnung fiir seinen Dienst aussucht.2392 Nicht ohne
Grund bestdtigt die SatKab-RL das ausschliefliche Recht des Urhebers,
die offentliche Wiedergabe von urheberrechtlich geschiitzten Werken tiber
Satellit zu erlauben (Art. 2 SatKab-RL) und betont, dass die Erlaubnis zur
offentlichen Wiedergabe iiber Satellit ,,ausschlieBlich vertraglich erworben
werden kann“ (Art. 3 (1) SatKab-RL).

Ubertragen auf die EKL bedeutet dies, dass allein die Verpflichtung der
Mitgliedstaaten, im nationalen Recht das Schlieen von EKL-Vereinba-
rungen zu ermoglichen, nicht ausreichen diirfte, um Verzerrungen des Bin-
nenmarktes sicher auszuschlieBen. Denn wenn in einem Mitgliedstaat trotz
der gesetzlichen Moglichkeit einer EKL, keine EKL-Vereinbarungen ge-
schlossen werden, sei es, weil die Verwertungsgesellschaft nicht die erfor-
derliche Représentativitdt aufweist oder keine kollektiven Organisationen
in dem notwendigen Malie bestehen, sei es, weil die Rechteinhaber ein-
fach nicht willens sind, die entsprechenden Rechte kollektiv einzurdumen,
wird ein potenzieller Nutzer eher versucht sein, seinen Dienst in dem Land
zu etablieren, in dem die Rechteinhaber und damit die nationale Verwer-
tungsgesellschaft solche EKL-Vereinbarungen zu schlieen bereit sind.
Folglich diirften einige Landern nicht attraktiv erscheinen, da dort die
Rechteinhaber ihre Rechte nur ausdriicklich (und ggf. nur individuell) ein-
rdumen mochten, ein Nutzer sich also zwecks einfacher und schneller
Rechtelizenzierung immer in den Mitgliedstaat begeben wird, in dem er
alle notwendigen Rechte fiir seinen europaweit zugénglichen Onlinedienst
problemlos iiber eine EKL-Vereinbarung erhilt. Es ist zu vermuten, dass
aufgrund der langen Tradition mit der EKL vornehmlich die nordischen

2391 DrEIER, in: Hugenholtz (Hg.), The Future of Copyright, S. 63; WALTER/V.LEWIN-
sKI/DREIER, European Copyright Law, Rn. 7.1.19; IViR-Study — The Recasting of
Copyright, S. 28; siche auch EurorAiscHE Kommission, Griinbuch: Urheberrech-
te und verwandte Schutzrechte in der Informationsgesellschaft, S. 41 (,,Dieses
Prinzip ist allerdings auf dem Gebiet des geistigen Eigentums nur anwendbar,
wenn gleichzeitig eine weitgehende Rechtsangleichung gewéhrleistet wird.).

2392 Vgl. Erwigungsgriinde (21) und (24) SatKab-RL.
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Ldinder von der Einfiihrung des Ursprungslandprinzips fiir bestimmte Ver-
wertungsrechte profitieren wiirden.

Die Gefahr solcher Verzerrungen innerhalb des Binnenmarktes, welche
iiber die bloBe Mdglichkeit einer EKL in den Mitgliedstaaten bei gleich-
zeitiger Anwendung des Ursprungslandprinzips verursacht wiirden, spie-
gelt sich bereits in der SatKab-RL wider. Da die RL von einem ausschlief3-
lich vertraglichen Erwerb der Rechte an der Satellitensendung (Art. 3 (1))
ausgeht, ist es den Mitgliedstaaten nicht (mehr) gestattet, das Recht der
Satellitensendung einer Schranke wie etwa einer gesetzlichen Lizenz oder
einer Zwangslizenz zu unterwerfen.?33 Einzig Art.3 (2) SatKab-RL er-
laubt ausnahmsweise eine Erstreckung von Kollektivvertrdgen zwischen
Verwertungsgesellschaft und Sendeunternehmen. Dies gilt allerdings nur
unter der Voraussetzung, dass gleichzeitig eine erdgebundene Ubertra-
gung durch das Sendeunternehmen erfolgt. Diese Bestimmung, die — wie
bereits gesehen — als eine Bestandsschutzregelung der skandinavischen
Lénder anzusehen ist,23%* fiihrt dazu, dass es bei der Lizenzierung von
Rechten an der Satellitensendung {iber eine EKL praktisch zu keinen pan-
europdischen Satellitensendungen kommen diirfte. Denn ein Sendeunter-
nehmen muss, wenn es sich die entsprechenden Rechte {iber eine EKL-
Vereinbarung von einer Verwertungsgesellschaft einriumen lassen moch-
te, auch eine erdgebundene Ubertragung des Programms vornehmen; mit-
hin werden vornehmlich nationale Programme, welche bereits auf erdge-
bundenem Wege iibertragen werden, von dem nationalen Sendeunternch-
men Uber Satellit gesendet.23%5 Zwar kommt in diesem Fall das Ursprungs-
landprinzip auch weiterhin zur Anwendung, seine Auswirkungen im Sinne
einer paneuropdischen Verwertung werden aber durch das Erfordernis der
gleichzeitigen terrestrischen Sendung wieder faktisch beschrdnkt.?3° Oh-
ne diese Beschrinkung bzw. bei einer Anwendung der EKL auf reine Sa-
tellitensendungen wéren die Territorien der nordischen Lénder wegen
ihres Modells bevorzugt gewesen; die Harmonisierung eines gewissen

2393 Erwidgungsgrund (21) SatKab-RL.

2394 WALTER/V. LEWINSKI/DREIER, European Copyright Law, Rn.7.3.11. Siehe oben,
bei§ 7B L.

2395 Siehe WALTER/DREIER, Europdisches Urheberrecht, S. 446 (dort Fn. 138).

2396 Siehe auch ScHoNNING, Ophavsretsloven, S. 381; RoGNsTtaD, Opphavsrett, S. 279;
OvssoNn, Copyright, S.205.
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Mindestschutzes aufgrund der daraus resultierenden Wettbewerbsverzer-
rungen wére so nicht erreicht worden.2397

Um diese ungleichen Rahmenbedingungen zwischen den einzelnen
Mitgliedslandern zu vermeiden, miisste die Verwertung {iber eine EKL in
den Mitgliedstaaten daher zwingend angeordnet werden. Dann stellt sich
aber die Frage, inwieweit sich ein solcher iiber eine EKL in allen Mit-
gliedstaaten etablierter Vertragszwang tiberhaupt noch von einer Verwer-
tungsgesellschaftspflicht der Rechte unterscheidet. Freilich konnten die
Rechteinhaber bei der EKL ihre Rechte auch individuell wahrnehmen
bzw. ihr Vetorecht geltend machen. Doch wére der Anbieter eines Online-
dienstes dann versucht, seinen Dienst in einem anderen Mitgliedstaat auf-
zubauen, indem er eine neue EKL-Vereinbarung schlief3t. Damit erhielte er
erneut alle erforderlichen Rechte, jedenfalls solange, bis die Rechteinha-
ber wiederum von ihrem Vetorecht Gebrauch machen. Aufgrund der un-
terschiedlichen Dichte kollektiver Organisationen wére es auflerdem uner-
lasslich, auch eine Angleichung der kollektiven Wahrnehmung in den ver-
schiedenen Mitgliedstaaten vorzunehmen. Davon abgesehen bedarf es fiir
den Aufbau einer kollektiven Struktur, insbesondere im Zusammenhang
mit der EKL als eine Form partieller Selbstregulierung, nicht nur einer ge-
setzlichen Regulierung, sondern vor allem Zeit und Willen der Rechte-
inhaber, sich entsprechend zu organisieren.2398

Schwierigkeiten diirfte aber auch die Frage der Vergiitung bereiten.
Zwar konnte festgelegt werden, dass — dhnlich wie in Erwagungsgrund
(17) SatKab-RL — der gesamte wirtschaftliche Wert der Werkverwertung
durch die Abrufbarkeit in allen Mitgliedstaaten zu beriicksichtigen ist.?3%
Ob die Gelder die jeweiligen Rechteinhaber allerdings erreichen, hdngt bei
der EKL wiederum stark von einer Zusammenarbeit der insoweit auf na-
tionalem Terrain titigen Verwertungsgesellschaften, ihrer transparenten
Verteilungspraxis sowie dem grundsétzlichen Einfluss der Nichtmitglieder

2397 Gleichwohl scheint die Europdische Kommission in ihrem Bericht iiber die An-
wendung der Richtlinie 93/83/EWG (ebd., Rn. 4.1) die Moglichkeit einer Ande-
rung der RL in Aussicht zu stellen, um eine Erweiterung von Kollektivvertragen
auch bei einer ausschlieBlich iiber Satellit vorgenommenen Sendung zu gestat-
ten.

2398 Vgl. auch WALTER/V. LEWINSKI/DREIER, European Copyright Law, Rn. 7.3.7.

2399 AxuHAMN/GUIBAULT, Cross-border extended collective licensing, S. 66.
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ab.2400 All dies erfordert wiederum ein gewisses Mindestmaf} an Regulie-
rung der Verwertungsgesellschaften in Europa.

Gleichzeitig wiirde eine solche Ausgestaltung eine weiterhin innerhalb
nationaler Territorien ausgerichtete Tdtigkeit von Verwertungsgesellschaf-
ten voraussetzen. Denn diese miissen nur fiir ein Territorium die entspre-
chenden Rechte einrdumen, eine grenziiberschreitende Tatigkeit ist damit
schon gar nicht erforderlich (und gewiinscht). Der so von der Kommission
erhoffte Wettbewerb zwischen den Verwertungsgesellschaften um die
Rechteinhaber, wie er auch in der Wahrnehmungs-RL zum Ausdruck
kommt, kann auf diesem Wege nicht erreicht werden.

Doch selbst die Anwendung der EKL bei einer gleichzeitigen Geltung
des Ursprungslandprinzips in allen Mitgliedstaaten fiihrt nicht automatisch
zu einer Angleichung der eingerdumten Lizenzen. Denn ein Nutzer muss
zundchst immer eine EKL-Vereinbarung mit der nationalen Verwertungs-
gesellschaft schlieBen. Die einzelnen auf verschiedenen Territorien ge-
schlossenen EKL-Vereinbarungen kdnnen sich aber voneinander unter-
scheiden, denn sie beruhen grundsétzlich auf frei verhandelten Vertrdgen
zwischen (nationalen) Rechteinhaber(-organisationen) und Nutzer. So
kann die Verwertungsgesellschaft in Mitgliedstaat A einem Nutzer iiber
eine EKL-Vereinbarung weitaus umfangreichere Nutzungen gestatten,
wihrend die EKL-Vereinbarung in Mitgliedstaat B nur die Nutzung in be-
grenztem Umfang erlaubt. Ein Nutzer wiirde sich also wiederum in dem
Territorium niederlassen und seinen Dienst etablieren, in dem er insoweit
die flir ihn gilinstigsten Bedingungen erhdlt. Nun kdnnte man anfiihren,
dass ein vertragliches Aushandeln — freilich ohne Erstreckung des Vertra-
ges auf AuBenseiter — auch dem Recht der Satellitensendung zugrunde
liegt. Tatsdchlich mogen bei einzelnen Anbictern wie Satellitensendeunter-
nehmen und ihren individuellen (Programm-)Inhalten keine Probleme be-
stehen. Gravierender stellt sich die Situation aber dann dar, wenn es pa-
rallele nationale Nutzer mit jeweils unterschiedlichen, aber durchaus ver-
gleichbaren Inhalten betrifft wie im Falle von Gedachtniseinrichtungen

2400 AxHAMN/GuUIBAULT, Cross-border extended collective licensing, S. 67. Dies gilt
insbesondere dann, wenn sich die entsprechenden Rechte nicht in den Hénden
eines Rechteinhabers, sondern mehrerer Rechteinhaber in verschiedenen Mit-
gliedstaaten befinden wie etwa bei der Einrdumung an Verleger, Produzenten
oder Verwertungsgesellschaften. Die Notwendigkeit einer Harmonisierung
reicht damit auch bis zu den Aspekten von Urheberschaft und Urhebervertrags-
recht. Siehe [ViR-Study — The Recasting of Copyright, S. 23.
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mit Bezug auf ihre Bestandsinhalte. Denn eine Bibliothek im Mitgliedstaat
A konnte gemédl einer EKL-Vereinbarung, die sie mit einer nationalen
Verwertungsgesellschaft geschlossen hat, berechtigt sein, ihre gesamten
Bestéinde umfassend zuginglich zu machen, wihrend eine Bibliothek im
Mitgliedstaat B entsprechend der mit dieser (nationalen) Verwertungsge-
sellschaft geschlossenen EKL-Vereinbarung nur bestimmte Teile und Aus-
schnitte aus ithrer Sammlung auf ihre Website stellen darf. Auf diese Weise
kann eine umfassende Hebung der nationalen Archive zum Zwecke der di-
gitalen europdischen Bibliothek Europeana nicht erreicht werden.?40! Im
Ubrigen wird iiber eine EKL iiberhaupt nicht sichergestellt, dass es fat-
sdchlich zu einer Zugénglichmachung dieser Werke kommt, denn aus der
Vertragsfreiheit folgt eben auch die Mdoglichkeit, dass keine EKL-Verein-
barung geschlossen wird. Fiir diese Bereiche erscheint hingegen der zwar
in der Anwendung viel zu schmale, aber mit Blick auf eine paneuropéi-
sche Nutzung konsequentere Ansatz vielversprechender, welcher der OW-
RL zugrunde liegt, da sich dank der gegenseitigen Anerkennung die Un-
terschiede in den Nutzungsbedingungen zwischen den einzelnen Mitglied-
staaten vermeiden lassen.2402

Abgesehen davon erfordert der fiir eine Statuierung des Ursprungsland-
prinzips notwendige Mindestschutz — ob mit oder ohne EKL — auch eine
zwingende Angleichung der Schrankenbestimmungen in den einzelnen

2401 Dies ist letztlich auch dann (und wohl erst recht) zu befiirchten, wenn man — wie
AXHAMN/GUIBAULT, Cross-border extended collective licensing, S. 4, vorschlagen
— den Mitgliedstaaten die Wahl zwischen mehreren Losungsmdglichkeiten fiir
das Problem der Rechtekldrung im Sinne eines ,,select and even pick and mix*
beldsst.

2402 Fur den schmalen Tétigkeitsbereich von Rundfunkunternehmen, bei denen es
sich hauptsédchlich um Inhalte dreht, die sich in Form einer festen sequentiellen
Folge als ,,Programme* charakterisieren, mag die EKL in Verbindung mit dem
Ursprungslandprinzip nicht vollig abwegig erscheinen. Bei der insofern immer
noch national-geprigten Tétigkeit von Sendeunternehmen konnten diese so auf
recht einfache Weise die fiir sie notwendigen Rechte iiber nationale Verwer-
tungsgesellschaften lizenziert bekommen. Dazu miissten die entsprechenden
Verwertungshandlungen definiert und insoweit dem Ursprungslandprinzip un-
terworfen werden: Nur auf die Sendung und die 6ffentliche Zugénglichmachung
der Programme von Sendeunternehmen wiirde die Rechtsordnung des Sendelan-
des angewandt (&hnlich schon EuroprAiscHE Kommission, Creative Content in a
European Digital Single Market, S.17.) Begleitende Regelungen zur EKL in
den Mitgliedstaaten wéren auch hier unerlésslich.
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Mitgliedstaaten.?403 Zwar wurden die Schranken im Bereich der Satelli-
tensendung von der SatKab-RL ebenfalls nicht harmonisiert, doch werden
hier mogliche Schranken kaum relevant, da die {iber Satellit verbreiteten
Inhalte zu keinen weitreichenden Anschlussnutzungen verfithren. Neben
dem urheberrechtlich nicht relevanten Konsum der Sendung wére allen-
falls die Schranke der Privatkopie einschligig.24%* Anders verhilt es sich
aber im Onlinebereich: Mit der 6ffentlichen Zugénglichmachung von ur-
heberrechtlich geschiitzten Giitern ist die Frage einer anschlieBenden Nut-
zung dieser Werke von hdchster Bedeutung, lassen sich doch aufgrund des
digitalen Formats nicht nur eine Speicherung, sondern auch eine (erneute
Online-) Verbreitung der Werke ohne Probleme und Qualititsverlust selbst
vornehmen.2405 Sind also Gedichtniseinrichtungen in der Lage, ihre Be-
stande in ganz Europa zugénglich zu machen, so miissen — um moglichen
Beschrankungen des Binnenmarktes zuvorzukommen — fiir die Nutzer in
den Mitgliedstaaten wie Privatnutzer, Wissenschaft und Forschung zwin-
gend die gleichen Voraussetzungen bestehen, auf welche Weise sie diese
Giiter nutzen diirfen. Notwendig wére also eine komplementdire Harmoni-
sierung der Schrankenbestimmungen, die im Falle dieser Verwertungs-
handlungen anfallen.

SchlieBlich diirfte es mit Blick auf Sendeunternehmen und andere
Diensteanbieter sehr fraglich sein, ob sich mithilfe des Ursprungslandprin-
zips paneuropdische, europaweit unter gleichen Bedingungen bereitge-
stellte Dienste tatsidchlich etablieren werden. Zwar konnen die Rechte in
einem Mitgliedstaat durch die Anwendung von nur einer Rechtsordnung
gekliart werden und auch mogliche Urheberrechtsverletzungen beurteilen
sich nach eben diesem Staat; doch hindert dies den Rechteinhaber nicht,
zumindest schuldrechtlich eine territorial segmentierte Rechtevergabe
vorzunehmen, woraus dann wieder eine territoriale Begrenzung (etwa mit
Geoblocking-MaBnahmen) resultieren konnte.240¢ Auch die SatKab-

2403 [ViR-Study — The Recasting of Copyright, S. 29.

2404 DrEeIeRr, in: Hugenholtz (Hg.), The Future of Copyright, S.63f.; WALTER/V.
LewiNskI/DREIER, European Copyright Law, Rn. 7.2.5.

2405 DrEIER, in: Hugenholtz (Hg.), The Future of Copyright, S. 64.

2406 Schon EuroprAiscHE KommissioN, Mitteilung: Die Wahrnehmung von Urheber-
rechten und verwandten Schutzrechten im Binnenmarkt, S. 10; KEA, Multi-Ter-
ritory Licensing of Audiovisual Works, S. 145 f.; IViR-Study — The Recasting of
Copyright, S.29; WALTER/V. LEWINSKI/DREIER, European Copyright Law,
Rn. 7.1.17. Weniger pessimistisch hingegen Runsenaars, Bijblad De Industriéle
Eigendom 2008, 197.
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RL hat mit ihrer Regelung zur Satellitensendung nicht zu der erhofften
Entstehung von paneuropdischen Satellitensendungen gefiihrt.2407 Der
EuGH mag zwar in jlingerer Zeit angedeutet haben, dass er eine territorial
segmentierte Verwertungspraxis nicht ohne weiteres fiir zuldssig erachtet,
zumindest dann nicht, wenn sie nicht mehr eine angemessene, sondern
eine hochstmogliche Vergiitung sicherstellt.2408 Ob aber die exklusive Li-
zenzvergabe als eine Einschriankung des Binnenmarktes per se zu betrach-
ten ist, erscheint sehr zweifelhaft.

3. EKL und ,,country of first publication rule*
a) Uberlegung

Ein in eine dhnliche Richtung zielender Ansatz wire, die Rechtekldrung
bestimmter Werke auf das Land zu beschrinken, in dem das Werk erstma-
lig veroffentlicht wurde.24% Dabei konnten Gedéchtniseinrichtungen ent-
sprechende Kollektivvereinbarungen mit ihren nationalen Verwertungsge-
sellschaften tliber die Zugénglichmachung ihrer Sammlungen abschlief3en.
Soweit von diesen Vereinbarungen Werke betroffen sind, die in dem Land
erstmalig verdffentlicht wurden, wiren die Gedichtniseinrichtungen be-
rechtigt, diese Werke in ganz Europa zugénglich zu machen, sofern die
Rechteinhaber der Nutzung nicht widersprechen. Die Gedichtniseinrich-
tungen anderer Lander wiren so in der Lage, ein Werk, das sich in ihrer
Sammlung befindet und welches von einer anderen Gedichtniseinrichtung
berechtigterweise europaweit zuginglich gemacht wurde, ebenfalls zu-
génglich zu machen. Dabei stliinden alle notwendigen Informationen zen-
tral liber ein entsprechendes Register zur Verfiigung.2*! Der Vorschlag
vereint somit gewisse Ansdtze, wie sie sowohl im MoU als auch in der
OW-RL niedergelegt sind.?*!!

2407 EuropAiscHE Kommission, Bericht iiber die Anwendung der Richtlinie 93/83/
EWG,Rn.3.1.1.

2408 EuGH, Urteil vom 04.10.2011, Rs. C-403, 429/08 (GRUR 2012, 156 ff.) — Ka-
ren Murphy; siehe auch oben, bei Fn. 2359.

2409 Siehe GuiBauLt, D5.4: Report Europeana, S. 16 ff., 19 ff.; Dies., JIPITEC 2015,
187 ff.

2410 GuiBauLt, D5.4: Report Europeana, S. 23.

2411 GuiBauLt, D5.4: Report Europeana, S. 20 f.
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b) Stellungnahme

Charmant an diesem Ldsungsansatz ist, dass die Verkniipfung mit dem
Land der Erstverdffentlichung eine gewisse Legitimitdt sicherstellt, da
man wohl davon ausgehen kann, dass nationale Verwertungsgesellschaften
gerade im Hinblick auf erstveroffentlichte Werke hinreichend reprisenta-
tiv sein diirften.2*12 Dariiber hinaus wire ,,nur* eine europdische Regelung
erforderlich; die Mitgliedstaaten kdnnen demgegeniiber ihre nationalen
Losungen beibehalten.?4!3 Insoweit kombiniert der Vorschlag die unter-
schiedlichen Regelungsmodelle der Mitgliedstaaten, in denen eine Ver-
wertungsgesellschaft die Rechte von Auflenseitern wahrnimmt, sei es tiber
Vermutungsregelungen oder iiber EKL-Vereinbarungen. Tatsidchlich konn-
ten damit sogar bestehende Vereinbarungen zwischen Gedéchtniseinrich-
tungen und Verwertungsgesellschaften erfasst werden. Denn einzig mit
Bezug auf die in diesem Land erstveroffentlichten Werke wiirde festge-
legt, dass eine ,,nationale” Rechtekldarung ausreichend ist, um eine grenz-
iiberschreitende Nutzung durchzufiihren.

Andererseits offenbaren sich genau darin gewisse Schwichen des vor-
geschlagenen Systems. Die Mitgliedstaaten sind nicht gehalten, einen
Rahmen fiir kollektive Vereinbarungen zugunsten von Gedichtniseinrich-
tungen zu schaffen. Dariiber hinaus diirften auch bei diesem Vorschlag er-
hebliche Unterschiede zwischen den verschiedenen Lizenzvereinbarungen
in den Mitgliedstaaten bestehen, sodass bestimmte Werke génzlich, andere
nur teilweise oder gar nicht zugénglich gemacht wiirden.24!* Noch ndher
zu tberpriifen diirfte auch der Aspekt der Vergiitung sein,?*!> insbesondere
die Frage, inwieweit ein Austausch der Gelder zwischen Verwertungsge-
sellschaften mit Bezug auf solche Rechteinhaber erfolgen soll, die gerade
nicht der Verwertungsgesellschaft des Landes angehoren, in dem ihr Werk
zuerst verdftentlicht wurde.

Trotz der offenen Fragen ist dem Vorschlag zugute zu halten, dass er
mittels geringer europdischer Intervention versucht, die verschiedenen

2412 GuBauLt, D5.4: Report Europeana, S.21{.

2413 GuiBAULT, D5.4: Report Europeana, S. 22; Digs., JIPITEC 2015, 189 f.

2414 In diesem Sinne auch Gumautr, JIPITEC 2015, 187, die zugesteht, dass letztlich
nur eine zwingende Schranke zugunsten von Gedéchtniseinrichtungen die erfor-
derliche Rechtssicherheit fiir eine umfassende Zugénglichmachung des kulturel-
len Erbes schaffen konnte.

2415 Siehe dazu schon GuiBauLT, D5.4: Report Europeana, S. 22 f.
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kollektiven Losungsansitze der Mitgliedstaaten nutzbar zu machen. Auf
diese Weise wire zwar nicht die umfassende Hebung und Zugénglichma-
chung des kulturellen Erbes erreicht; eine Nutzung konnte aber zumindest
mit Bezug auf eine grofle Anzahl von Werken in einem paneuropdische
Sinne ermoglicht werden — dies auch und gerade unter Anwendung von
EKL-Vereinbarungen.

II. Multiterritorial
1. Gegenseitige Anerkennung nationaler Losungen

Jener der OW-RL zugrundeliegende Losungsansatz einer gegenseitigen
Anerkennung hat — anders als man auf den ersten Blick vermuten konnte —
keinen monoterritorialen Charakter. Zwar ist gem. Art.2 (1) i.V.m. Art. 3
OW-RL vor der Nutzung eine sorgfiltige Suche durch die privilegierten
Einrichtungen in dem Land durchzufiihren, in dem das Werk zuerst ver6f-
fentlicht oder, wenn es nicht verdffentlicht wurde, zuerst gesendet wur-
de.2*16 Verlduft die Suche nach dem Rechteinhaber erfolglos, kann das
verwaiste Werk in allen Mitgliedstaaten genutzt und auf dieses aus allen
Mitgliedstaaten zugegriffen werden (Art. 4 OW-RL).

Allerdings ist nur ein Aspekt mit der Rechtsordnung eines Mitgliedstaa-
tes verkniipft, namentlich die sorgfiltige Suche nach dem Rechteinha-
ber.2417 Hat eine Einrichtung die erforderliche Suche in dem entsprechen-
den Mitgliedstaat durchgefiihrt, so bestimmt sich ihre Berechtigung zur
Digitalisierung und Zugéinglichmachung des Werkes weiterhin nach natio-
nalem Recht, auch wenn die spitere Eintragung als verwaistes Werk in die
Datenbank des Amtes der Europédischen Union flir Geistiges Eigentum
eine Nutzung in allen Mitgliedstaaten aufgrund der gegenseitigen Aner-
kennung erlaubt.?*!® Die nationalen Bestimmungen konnen dabei — abhén-
gig von der jeweiligen Transformation in das nationale Recht — deutlich

2416 Bei Film- oder audiovisuellen Werken ist die Suche nach Art. 3 (1) OW-RL in
dem Mitgliedstaat der Hauptniederlassung oder des gewohnlichen Aufenthalts
des Herstellers durchzufiihren, sofern dieser seine Hauptniederlassung oder sei-
nen gewohnlichen Aufenthalt in einem Land der EU hat.

2417 HoEREN/SIEBER/HOLZNAGEL/HOEREN, HB Multimedia-Recht, Teil 7.8. Rn. 38.

2418 In diesem Sinne schon HOEREN/SIEBER/HOLZNAGEL/HOEREN, HB Multimedia-
Recht, Teil 7.8. Rn. 38; dhnlich (allerdings noch zum RL-Vorschlag) Ringnalda,
ORPHAN WORKS, S. 6.
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voneinander abweichen wie man allein an der Umsetzung der RL in
Deutschland sehen kann.241? Die OW-RL ordnet also die sorgfaltige Suche
zwar einem Mitgliedstaat zu (konkret: dem Ort der Erstverdffentlichung
oder Erstsendung) und nach einer Eintragung als verwaistes Werk kann
das Werk europaweit genutzt werden; doch dazwischen kommt es weiter-
hin zu einer Anwendung der einzelstaatlichen, auf einer Umsetzung der
RL beruhenden nationalen Rechtsvorschriften.

Abgesehen von dem Bereich verwaister Werke konnte man nun erwé-
gen, den Gedanken der OW-RL nutzbar zu machen, in dem man einem na-
tionalen EKL-Regime iiber eine gegenseitige Anerkennung zu einer trans-
nationalen Wirkung verhilft. Der Vorteil wiére, dass nur jene Staaten eine
EKL vorsehen konnten, in denen die entsprechenden Rahmenbedingungen
bestehen, und in denen Rechteinhaber und Nutzer gewillt sind, erweiterte
Kollektivvereinbarungen zu schlieBen.2420 Eine iiber eine EKL-Vereinba-
rung gestattete Verwertung konnte von einem Nutzer dann auch grenz-
iiberschreitend durchgefiihrt werden, weil eben dieser Mitgliedstaat auch
die jeweiligen nationalen Losungen der anderen Mitgliedstaaten aner-
kennt.

Problematisch erscheint hieran bereits, dass sich die nationalen Lésun-
gen erheblich voneinander unterscheiden konnen. So kénnte etwa in Mit-
gliedstaat A die Nutzung durch Gedéchtniseinrichtungen aufgrund einer
gesetzlichen vergiitungspflichtigen Lizenz gestattet sein, wihrend sie im
Mitgliedstaat B gemél einer EKL-Bestimmung eine vorherige Vereinba-
rung mit einer Verwertungsgesellschaft erfordert oder gar im Mitgliedstaat

2419 So bestimmt etwa Art. 5 OW-RL, dass die Mitgliedstaaten sicherzustellen ha-
ben, dass ,,der Inhaber der Rechte an einem als verwaist qualifizierten Werk
oder Tontrdger jederzeit die Moglichkeit hat, in Bezug auf seine Rechte den Sta-
tus als verwaistes Werk zu beenden®, d.h., es liegt an dem jeweiligen Rechte-
inhaber, den Waisenstatus zu beenden. Die deutsche Bestimmung nach § 61b
UrhG, welche Art. 5 OW-RL umsetzt, sieht hingegen vor, dass die nutzende In-
stitution die Nutzungshandlungen unverziiglich zu unterlassen hat, sobald sie
davon Kenntnis erlangt, dass ein Rechteinhaber eines Bestandsinhalts nachtrag-
lich festgestellt oder ausfindig gemacht wurde. Mithin ist die Beendigung des
Waisenstatus nicht von einer aktiven Handlung des Rechteinhabers, sondern von
der Kenntnis der Gedéchtniseinrichtung iiber den Rechteinhaber bzw. dessen
Aufenthaltsort abhidngig. Ob dies noch im Einklang mit der RL steht, erscheint
sehr zweifelhaft; siche HiLty/KokLu/NERISSON/HARTMANN/ TRUMPKE, Stellungnah-
me MPI: Referentenentwurf 2013, Rn. 57, 58.

2420 So der Vorschlag mit Blick auf die skandinavischen Lander von TRYGGVADOTTIR,
NIR 2015, 652 ff.
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C iiberhaupt keine Schranke vorgesehen ist. Damit bestiinde ein vollig un-
terschiedliches Schutzniveau. Die Verzerrungen innerhalb des Binnen-
marktes wiren betrachtlich, was sich zulasten der Urheber und anderer
Rechteinhaber auswirken diirfte, da sie vor erheblichen Schwierigkeiten
stiinden, eine europaweite Verwertung zu kontrollieren, geschweige denn,
eine angemessene Vergiitung fiir die Nutzung zu erhalten.242! Schon der
sehr schmale Bereich der verwaisten Werke bei der OW-RL hat deutlich
gemacht, dass — selbst wenn die Statuierung der EKL nicht ausdriicklich
in der RL vorgeschrieben bzw. erlaubt ist, sondern nur dank eines Erwi-
gungsgrundes weiter beibehalten werden darf — ein paralleles EKL-Modell
im nationalen Recht eines Mitgliedstaates einer grenziiberschreitenden
Verwertung eher entgegenstehen diirfte.

Anders wire die Situation zu beurteilen, wenn sich die Parteien selbst
dem Grunde nach in allen Mitgliedstaaten dariiber einig sind, Lizenzver-
einbarungen unter Beteiligung von Verwertungsgesellschaften zu schlie-
Ben. Eine solche Bereitschaft mag etwa in der bereits genannten — zwi-
schen Autoren, Verlegern, Bibliotheken und Verwertungsgesellschaften
geschlossenen — Absichtserkldarung (MoU) fiir die Nutzung vergriffener
Werke sichtbar werden.?422 Dabei geht es aber weniger um die Anerken-
nung verschiedener nationaler Losungen wie etwa der EKL, sondern um
die Forderung einer multiterritorialen Lizenzierungspraxis durch Verwer-
tungsgesellschaften. Gleichwohl kann die EKL — wie sogleich zu sehen
sein wird — durchaus stimulierend auf solche von den Parteien selbst initi-
ierten grenziiberschreitenden Lizenzsysteme wirken.

2. EKL als Motor einer multiterritorialen Lizenzierung

a) Gegenseitigkeitsvereinbarungen, IFPI/Simulcasting-Abkommen und
OLA-Modell

Der Versuch der Verwertungsgesellschaften (im Bereich der Musik), ihr in
der analogen Welt bestehendes, auf Gegenseitigkeitsvereinbarungen basie-

2421 In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage, inwieweit einzelne Lénder
berechtigt wiren, ein solches System unter sich zu etablieren (etwa in Skandina-
vien), ohne dabei im Widerspruch zur Kompetenz der EU zu stehen; zu dieser
Frage TRYGGVADOTTIR, NIR 2015, 652 ff.

2422 Siche schon oben, bei § 14 BII 1 bund 2 d.

658



https://doi.org/10.5771/9783845270364-616
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

§ 14 Die Zukunft der Erweiterten Kollektiven Lizenz

rendes Lizenzmodell in die digitale Welt zu {ibertragen, ist insbesondere
daran gescheitert, weil ein Nutzer sich nur an diejenige Verwertungsge-
sellschaft wenden durfte, in deren Verwaltungssitz sein Dienst angesiedelt
war (customer allocation clause). Dies war von Seiten der Européischen
Kommission als eine unzuldssige wettbewerbsbeschrinkende Vereinba-
rung zwischen den Verwertungsgesellschaften beurteilt worden.?423 Auch
wenn die Kommission durch ihre jiingsten Vorstofe eine grenziiberschrei-
tende Tatigkeit von Verwertungsgesellschaften und die Erteilung paneuro-
pdischer Lizenzen fordern will, so hat sie einer territorialen Tétigkeit von
Verwertungsgesellschaften bisher nicht grundsitzlich eine Absage erteilt.
Selbst in der Wahrnehmungs-RL wird die Zusammenarbeit zwischen Ver-
wertungsgesellschaften in Form von ,,Repréisentationsvereinbarungen® ge-
nerell fiir zulédssig gehalten 2424

Sichtbar wird dies insbesondere an dem im Jahre 2002 von den Verwer-
tungsgesellschaften der Tontrdgerhersteller geschlossenen IFPIl/Simulcas-
ting-Abkommen, einer Mustergegenseitigkeitsvereinbarung, die aufgrund
von untereinander einzeln geschlossenen Gegenseitigkeitsvereinbarungen
eine multiterritoriale Lizenzeinrdumung ermoglicht und die von der Kom-
mission vom Verbot wettbewerbsbeschrinkender Vereinbarungen nach
Art. 81 (3) EG a.F. (heute: Art. 101 (3) AEUV) freigestellt wurde.242

Nach dem IFPI/Simulcasting-Abkommen rdumen sich Verwertungsge-
sellschaften gegenseitig ihre Repertoires und die Berechtigung ecin, das
Rechteportfolio zur zeitgleichen und unverdnderten Weiterverbreitung von
Tonaufnahmen durch Rundfunkunternehmen iiber das Internet (Simul-
cast), aber auch ohne zeitgleiche Rundfunksendung (Webcast), in einem
oder mehreren Territorien zu lizenzieren. Dadurch kann ein Nutzer — etwa
ein Rundfunksender — das weltweite Repertoire an Tontrdgerhersteller-
rechten fiir die unveridnderte Verbreitung der Musik iiber das Internet von

2423 Zum Ganzen schon oben, bei § 1 E 11 2.

2424 Erwigungsgrund (11) Wahrnehmungs-RL.

2425 Siehe EurorAiscHE Kommission, Entscheidung v. 08. Oktober — IFPI "Simulcas-
ting". Einen Grund fiir die Freistellung sah die Kommission vornehmlich darin,
dass die Vereinbarung ein neues Produkt ermdgliche (konkret: eine ,,Mehrge-
biets-/Mehrprogramm-Simultaniibertragungslizenz*) und damit zum Zweck des
technischen und wirtschaftlichen Fortschritts gerechtfertigt sei (EUROPAISCHE
Komwmission, ebd., Rn. 84 ff.); siche auch Drext, in: Hilty/Geiger (Hg.), Impulse,
S. 378 ff.; BortLoFr, GRUR Int. 2003, 680 ff. Die Freistellungserkldrung lief im
Jahr 2004 aus; die Freistellung gilt nun unter direkter Anwendung des Art. 101
(3) AEUV weiter (siche DRexL, ebd., S. 379 (dort Fn. 46)).
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einer nationalen Verwertungsgesellschaft erhalten. Dariiber hinaus kann
ihm die Verwertungsgesellschaft eine multiterritoriale Lizenz einrdumen,
die alle Territorien erfasst, deren Verwertungsgesellschaften am System
der Gegenseitigkeitsvereinbarungen beteiligt sind. Im Unterschied zu den
spéteren als unzulédssig eingestuften Abkommen der Verwertungsgesell-
schaften im Bereich der Urheberrechte (Santiago- und Barcelona-Abkom-
men) ist der Nutzer bei dem Erwerb der Simulcast-Tontrédgerrechte nicht
verpflichtet, sich an die Verwertungsgesellschaft zu wenden, in deren Ver-
waltungsbereich er seinen Dienst etabliert hat; mithin kann er von jeder
beteiligten Verwertungsgesellschaft eine Mehrgebietslizenz erhalten.2426
Als Vergiitung wird der jeweilige Tarif in den Landern als Ausgangspunkt
genommen, in denen die Inhalte abgerufen werden konnen.2*27 Dadurch
wird verhindert, dass es zu einem Preiswettbewerb um die giinstigsten Li-
zenzen der Verwertungsgesellschaften kommt. Gleichzeitig garantiert eine
solche Berechnung, dass sich die Vergiitung an der Nutzung und den wirt-
schaftlichen Verhiltnissen im Abrufland orientiert.*2® Im Rahmen des IF-
PI/Simulcasting-Abkommens wurde zudem die Lizenzgebiihr von den
Verwaltungskosten abgetrennt.242% Mit Bezug auf die Verwaltungskosten
besteht insoweit ein Wettbewerb unter den nationalen Verwertungsgesell-
schaften, da sie diese selbststindig — unabhéngig von den Empfangslin-
dern — erheben koénnen.2430

Eine andere Variante bildet der von den Verwertungsgesellschaften fiir
bildende Kiinste und Photographie im Jahr 2002 gegriindete, nicht nur eu-
ropdische, sondern gar internationale One-Stop-Shop OnLineArt (OLA),
der weltweite Lizenzen fiir die Nutzung von Werken der bildenden Kiinste
im Internet erteilt.243! Dazu haben sich (momentan) sechzehn internationa-
le Verwertungsgesellschaften zusammengeschlossen und eine neue Ver-
wertungsgesellschaft (OLA) gegriindet, der sie ihre Repertoires zur Wahr-
nehmung fiir die weltweite Onlinenutzung eingerdumt haben.?432 Mittels
dieser zentralen Anlaufstelle konnen weltweite Lizenzen an den gebiindel-

2426 BortLoFF, GRUR Int. 2003, 677; DrExL, in: Hilty/Geiger (Hg.), Impulse, S. 379.

2427 BortLorr, GRUR Int. 2003, 678 ff.

2428 BortLorF, GRUR Int. 2003, 678.

2429 Vgl. EurorAISCHE KomMissION, Entscheidung v. 08. Oktober 2002 — IFPI "Simul-
casting”, Rn. 71 ff.

2430 BortLOFF, GRUR Int. 2003, 682.

2431 http://www.onlineart.info/.

2432 FEingehend zu Entstehung und Entwicklung von OnlineArt: STREUL, in: FS Pfen-
nig, S. 511 ff.
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ten Repertoires der einzelnen Verwertungsgesellschaften vergeben wer-
den. Die Mitgliedsgesellschaften haben sich dabei auf einheitliche Tarife
fiir die weltweite Nutzung von Werken bildender Kiinste geeinigt und be-
rechnen damit die zu zahlende Vergiitung nicht nach den jeweiligen natio-
nalen Tarifen wie beim IFPI/Simulcasting-Abkommen.?433 Zumindest fiir
den Europdischen Wirtschaftsraum konnen sich Nutzer an jede Verwer-
tungsgesellschaft wenden, um eine solche tiber OLA-gebiindelte weltweite
Lizenz zu erhalten.?43* Wettbewerbsrechtliche Bedenken an dem OLA-
Modell bestanden bisher nicht.2435

Auch wenn das IFPI/Simulcasting-Abkommen und das OLA-Modell
fiir die Lizenzerteilung die auf ein Territorium bezogene Tatigkeit der Ver-
wertungsgesellschaften partiell auftheben, nehmen beide Systeme gleich-
wohl die territoriale Tdtigkeit nationaler Verwertungsgesellschaften zam
Ausgangspunkt. Mit Bezug auf die EKL ist ebenfalls die grundsitzliche
Zuldssigkeit einer territorialen Tatigkeit von Verwertungsgesellschaften zu
unterstellen. Fiir das reibungslose und rechtmifBige Funktionieren der EKL
ist eine reprasentative Verwertungsgesellschaft unerlédsslich; Reprisentati-
vitdt bendtigt aber zwingend ein Territorium als Bezugspunkt.

b) Ansatz von Axhamn/Guibault

In Anlehnung an das IFPI/Simulcasting-Abkommen fiir die Rechte an
Tontrdgern haben Axhamn/Guibault fir den Aufbau der europiischen Bi-
bliothek Furopeana — alternativ zu der Einfithrung des Ursprungslandprin-
zips — vorgeschlagen, dass sich Verwertungsgesellschaften ebenfalls tiber
Gegenseitigkeitsvertrage zur Einrdumung paneuropdischer Lizenzen be-
rechtigen sollten.?43¢ Eine Gedachtniseinrichtung konne so eine europa-
weit geltende Lizenz von jeder nationalen Verwertungsgesellschaft erhal-
ten, um ihre Sammlung online zugénglich zu machen.?437 Ebenso wie im
IFPI/Simulcasting-Abkommen konnten dabei die Tarife nach den Emp-

2433 StrEUL, in: FS Pfennig, S. 516 ff.; v. LEwiNski, in: Axhamn (Hg.), Copyright in a
Borderless Online Environment, S. 105.

2434 STREUL, in: FS Pfennig, S. 515.

2435 Ausfiihrlich Streu, in: FS Pfennig, S. 519 ff.

2436 AxHAMN/GUIBAULT, Cross-border extended collective licensing, S. 67 ff.; siche
auch VuoraLa, Extended Collective Licensing, S. 28.

2437 AXHAMN/GUIBAULT, Cross-border extended collective licensing, S.68; &hnlich
wohl auch RINGNALDA, Orphan Works, S. 10.
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fangslindern durch die nationalen Verwertungsgesellschaften erhoben
werden.2#38 Um den Abschluss von Gegenseitigkeitsvereinbarungen und
damit die Schaffung eines One-Stop-Shops fiir eine Mehrgebietslizenz zu
fordern, sollten nationale Verwertungsgesellschaften nur unter der Voraus-
setzung zum Abschluss von EKL-Vereinbarungen berechtigt sein, dass sie
ihr jeweiliges Repertoire ihren jeweiligen Schwestergesellschaften in an-
deren Mitgliedstaaten zur Wahrnehmung einrdumen.243 Mithilfe der unter
der Bedingung der Gegenseitigkeit gestatteten EKL konne so ein freiwilli-
ges — dem IFPI/Simulcasting-Abkommen entsprechendes — System ge-
setzlich gefordert werden, 2440

¢) Stellungnahme und eigener Ansatz

Die Uberlegung von Axhamn/Guibault setzt freilich voraus, dass sich in
allen Mitgliedstaaten EKL-Bestimmungen finden und entsprechende Ver-
wertungsgesellschaften existieren, die EKL-Vereinbarungen schlieen
(wollen).2*! Findet sich keine gesetzliche Moglichkeit einer Erstreckung
von Kollektivvertragen, so sind diese Verwertungsgesellschaften auch
nicht verpflichtet, ihr Repertoire ihren Schwestergesellschaften zur Wahr-
nehmung einzurdumen. Eine dem IPFI/Simulcasting-Abkommen entspre-
chende Zusammenarbeit zwischen den Verwertungsgesellschaften wird so
gerade nicht entstehen. Und selbst, wenn die Organisationen entsprechen-
de Gegenseitigkeitsvertrage schlieBen, so ist noch nicht gesichert, dass da-
mit alle notwendigen Rechte grenziiberschreitend lizenziert werden.
Erforderlich ist vielmehr, einen Anreiz zu schaffen, solche Gegenseitig-
keitsvereinbarungen unter Nutzbarmachung der EKL zu schliefen. Man
konnte die Mitgliedstaaten dazu verpflichten, im nationalen Recht die
Moglichkeit einer EKL vorzusehen. Verwertungsgesellschaften sollten da-
her in allen Mitgliedstaaten berechtigt sein, EKL-Vereinbarungen zu

2438 AxHAMN/GUIBAULT, Cross-border extended collective licensing, S. 68.

2439  AXHAMN/GUIBAULT, Cross-border extended collective licensing, S. 68 f.

2440 AxuaMN/GUIBAULT, Cross-border extended collective licensing, S.69: ,In this
way, a true one-stop shop for multi-repertoire, multi-territory licences would be
created.” Zurlickhaltender mit Blick auf die EKL allerdings AxHamn, NIR 2012,
653.

2441 Ahnlich GuisauLr, D5.4: Report Europeana, S. 19.
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schliefen, wenn bestimmte Voraussetzungen — wie etwa eine ausreichende
Représentativitdt — erfiillt sind.

Eine Verwertungsgesellschaft kann schon heute ihr Repertoire, also die
von ihren Mitgliedern an sie eingerdumten Rechte, einer Verwertungsge-
sellschaft aus einem anderen Mitgliedstaat einrfdumen. Um nun aber das
erweiterte Repertoire in dieses System einzuflechten, konnte man den Mit-
gliedstaaten dariiber hinaus auftragen, im nationalen Recht vorzusehen,
dass eine Verwertungsgesellschaft (neben der gewohnlichen Repertoire-
einrdumung an eine Schwestergesellschaft) auch das iiber eine EKL erwei-
terte Repertoire einer Schwesterverwertungsgesellschaft einrdumen darf,
vorausgesetzt, dass die (ausldndische) Schwesterverwertungsgesellschaft
ebenfalls aufgrund einer nationalen EKL-Bestimmung und ihrer Reprd-
sentativitdt ein erweitertes Repertoire zu lizenzieren berechtigt ist und der
ersten Verwertungsgesellschaft ihr erweitertes Repertoire reziprok ein-
rdumt.

Die weitere Ausgestaltung, d.h. insbesondere das System der Gegensei-
tigkeit zwischen den Verwertungsgesellschaften, konnte sich dann an dem
IFPI/Simulcasting-Abkommen oder auch am OLA-Modell orientieren. So-
mit konnte sich ein Nutzer im Idealfall an eine Verwertungsgesellschaft ei-
nes Mitgliedstaates wenden und sich von dieser eine Lizenz fiir eine pan-
europdische Nutzung einrdumen lassen. Das von der nationalen Verwer-
tungsgesellschaft multiterritorial-lizenzierte Werkrepertoire basiert dabei
auf den von den einzelnen Schwesterverwertungsgesellschaften einge-
rdumten erweiterten Repertoires (das eigene eingeschlossen).

Ein solcher Ansatz mag auf den ersten Blick recht komplex anmuten,
doch kommen ihm im Vergleich zu den bisher vorgebrachten Vorschldgen
entscheidende Vorteile zu.

Erstens zwingt dieser Ansatz die beteiligten Parteien, Rechteinhaber
und Nutzer, keineswegs in ein bestimmtes System. Die kollektive Verwer-
tung tiber eine EKL-Vereinbarung stellt nicht die einzige Moglichkeit der
Rechteverwertung dar. Einem Rechteinhaber bleibt es unbenommen, seine
Rechte auch (oder weiterhin) individuell wahrzunehmen. Vielmehr soll
denjenigen Rechteinhabern, die sich dazu entschlieen, ihre Rechte kol-
lektiv wahrzunehmen, ein Werkzeug fiir eine paneuropdische Verwertung
zur Verfiigung gestellt werden. Zwar sind die Mitgliedstaaten schon heute
nicht daran gehindert, eine EKL in ihrem nationalen Recht vorzusehen.
Doch diirfte der Weg iiber einen europdischen Rechtsakt nicht nur zu einer
Angleichung des Modells und seiner Voraussetzungen fithren, sondern
auch als Aufforderung an die Parteien in allen Mitgliedstaaten zu verste-
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hen sein, von der EKL-Bestimmung tatsichlich Gebrauch zu machen.
Rechteinhaber sind aber weder gezwungen, ihre Rechte einer Verwer-
tungsgesellschaft einzurdumen noch ist die Verwertungsgesellschaft ge-
zwungen, erweiterte Lizenzen zu vergeben.

Zweitens resultiert ein solcher Ansatz nicht in eine unmittelbare paneu-
ropdische Verwertung, sondern gibt — weit weniger interventionistisch —
den beteiligten Parteien Zeit, ein solches System aufzubauen. Uber die
EKL ist garantiert, dass die Rechte nicht fragmentiert, sondern dass alle
notwendigen Rechte in einem Lizenzpaket enthalten sind. Uber die Pflicht
zur Gegenseitigkeit wird sichergestellt, dass das erweiterte Repertoire nur
reziprok in den beteiligten Territorien genutzt werden darf. Hat also Ver-
wertungsgesellschaft 1 im Mitgliedsland A die Berechtigung, EKL-Ver-
einbarungen zu schliefen und schliefit sie darum mit Verwertungsgesell-
schaft 2 aus Mitgliedstaat B, die ebenfalls dazu berechtigt ist, eine Gegen-
seitigkeitsvereinbarung, so sind beide Verwertungsgesellschaften (1 und 2)
dazu berechtigt, einem Nutzer fiir beide Territorien (A) und (B) eine er-
weiterte Lizenz einzurdumen. Im Idealfall schliefen alle repridsentativen
Verwertungsgesellschaften miteinander solche Gegenseitigkeitsvertrige.
Mithin kann ein Nutzer also von jeder Verwertungsgesellschaft eine pan-
europdische Lizenz erwerben.?#2 Im ungiinstigsten Fall muss der Nutzer
fiir die aulerhalb dieses Systems befindlichen Territorien einzeln die Li-
zenz von den Verwertungsgesellschaften dieser Lander erwerben, will er
auch diese Territorien mit seinem Onlinedienst abdecken.?*#3 Ist bzw. sind
eine (oder mehrere) Verwertungsgesellschaft(en) hingegen nicht berechtigt
(etwa aufgrund mangelnder Reprisentativitit oder fehlenden Willens der
Rechteinhaber), EKL-Vereinbarungen zu schlieen, so bleibt es ihr unbe-
nommen, mit ihren Schwesterverwertungsgesellschaften eine nicht auf er-
weiterten Repertoires basierende Gegenseitigkeitsvereinbarung zu schlie-
fen. Somit ermdglicht die EKL, dass die entsprechenden Gegenseitig-
keitsvertrage gleichzeitig die Nutzung des Weltrepertoires erlauben und

2442 Eine ganz dhnliche Gestalt, freilich nicht unter Anwendung einer EKL, nimmt
etwa das Nordiskt Copyright Bureau (NCB) an, welches als Zusammenschluss
skandinavischer Verwertungsgesellschaften die mechanischen Rechte im Be-
reich der Musik fiir das ganze Gebiet Skandinaviens wahrnimmt; sieche oben, bei
§ 1 D III 6. Vgl. auch KoskiNnen-OLsson, NIR 2009, 620.

2443 Einen VorstoB konnten insoweit die nordischen Lénder selbst wagen — dank der
bereits bestehenden, sehr engen Kooperation ihrer Verwertungsgesellschaften;
siche schon VuoraLa, Extended Collective Licensing, S.28 (dort Fn. 47); vgl.
auch den Vorschlag von TRYGGVADOTTIR, NIR 2015, 652 ff.
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damit ein umfassendes Repertoire sicherstellen. Genau hierin besteht die
gesetzliche Unterstiitzung und Weiterentwicklung des IFPI/Simulcasting-
Abkommens und des OLA-Modells.

Drittens ermdglichen solche flexiblen Rahmenbedingungen, dass bei
fragmentierten Repertoires wie in Bereichen, in denen eine kollektive
Wahrnehmung nicht so oder noch nicht ausgeprégt ist, oder wie im Musik-
bereich, ein gewisser kollektiver Zusammenschluss der Rechteinhaber
(und Rechte) gefordert, aber nicht erzwungen wird. Gleichzeitig mag sich
dieser Ansatz auch fiir andere Bereiche anbieten, in denen das Problem
einer paneuropdischen Verwertung in gleicher Weise besteht, wie etwa bei
der Onlineverwertung von Schriftwerken (e-Books) oder auch von audio-
visuellen Inhalten, sofern Rechteinhaber und Nutzer grundsétzlich gewillt
sind, fiir eine Lizenzierung den Weg liber die kollektive Wahrnehmung zu
gehen. Entscheiden sich die Parteien aber dafiir und sind die Mindestvor-
aussetzungen erfiillt (Représentativitit der Verwertungsgesellschaft), dann
erscheint es auch gerechtfertigt, zum Zweck einer geschlossenen Lizenzie-
rung die Ausweitung der Lizenzvereinbarung auf AuBenseiter vorzusehen.
Im Gegenzug ist fiir solch eine geforderte, aber dem Grunde nach freiwil-
lige Form der Verwertung erforderlich, dass alle in den nationalen Urhe-
berrechten vorgesehen EKL-Bestimmungen auch die Moglichkeit fiir au-
Benstehende Rechteinhaber vorsehen, ihre Rechte der erweiterten (ggf.
grenziiberschreitenden) Lizenzierung zu entziehen. Da insofern alle betei-
ligten Verwertungsgesellschaften dasselbe Repertoire fiir das gleiche Ter-
ritorium einrdumen diirften, kann sich der Rechteinhaber an eine beliebige
Verwertungsgesellschaft wenden. Mithilfe einer zentralen Datenbank
konnten auch alle anderen Verwertungsgesellschaften dariiber in Kenntnis
gesetzt werden, welche Werke von den durch sie eingerdumten Lizenzen
dann nicht mehr erfasst sind. Uber eine solche zentrale Datenbank kénnte
auch die Verfolgung von Rechtsverletzungen in den einzelnen Territorien
erheblich erleichtert werden wie es bereits im Kontext des OLA-Modells
deutlich wurde. 2444

Viertens fiihrt eine solche Losung zu keinen Verzerrungen beim Schutz
des Urheberrechts im Binnenmarkt. Denn einer EKL kommt nur dann eine
grenziiberschreitende Wirkung zu, wenn Gegenseitigkeitsvertrage mit den
Verwertungsgesellschaften der anderen Territorien bestehen und diese Or-
ganisationen ebenfalls erweiterte Repertoires einrdumen diirfen. Damit be-

2444 STREUL, in: FS Pfennig, S. 516.
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ruht das System auf dem Prinzip der Gegenseitigkeit, nicht nur mit Bezug
auf die Mitgliedstaaten, sondern auch mit Bezug auf die Rechteinhaber in
den Mitgliedstaaten.

Fiinftens schlieBt eine auf Gegenseitigkeitsvereinbarungen basierende
EKL auch den grundsitzlich von der Kommission geforderten Wettbewerb
zwischen den Verwertungsgesellschaften nicht aus. Denn dhnlich wie im
Rahmen des IFPI/Simulcasting-Abkommens stehen die berechtigten Ver-
wertungsgesellschaften immerhin mit Bezug auf ihre jeweils erhobenen
Verwaltungskosten zueinander in einem Wettbewerb. Freilich mag so ein
»Wettbewerb um die Rechteinhaber praktisch ausgeschlossen sein, denn
die jeweilige Vergiitung wiirde sich — falls in Anlehnung an das IFPI/
Simulcasting-Abkommen — in Abhdngigkeit von den jeweiligen von den
nationalen Verwertungsgesellschaften erhobenen Tarifen in den Emp-
fangslandern oder entsprechend dem OLA-Modell anhand eines einheitli-
chen Tarifes berechnen. Die von der Wahrnehmungs-RL propagierte Frei-
heit der Rechteinhaber bliebe gleichwohl bestehen: Einem Rechteinhaber
ist es unbenommen, seine Rechte auch einer anderen Verwertungsgesell-
schaft einzurdumen, womit ein gewisser Wettbewerb zumindest mit Bezug
auf die Dienstleistungen der Verwertungsgesellschaft besteht.2445

Und schlieBlich fiihrt der hier unterbreitete Vorschlag im Gegensatz zur
Wahrnehmungs-RL nicht zur Schaffung von einigen wenigen Superver-
wertungsgesellschaften, sondern bewahrt und respektiert die nationalen
Rahmenbedingungen und die kulturellen Besonderheiten der Verwertungs-
gesellschaften auch mit Bezug auf ihr eigenes, hdufig national geprégtes
Repertoire. Denn die Bedeutung und Stellung von nationalen Verwer-
tungsgesellschaften als (natiirliche oder rechtliche) Monopole innerhalb
ihres Territoriums werden nicht angetastet.244¢ Es bleibt ihnen tiberlassen,
fiir ihr eigenes Territorium entsprechende Lizenzen zu vergeben oder in
der besonderen Ausformung einer EKL-Berechtigung in Verbindung mit
einer Gegenseitigkeitsvereinbarung auch paneuropdische Lizenzen zu er-
teilen.

In welchem Bereich eine solche den Mitgliedstaaten gewihrte Moglich-
keit tatsdchlich eine multiterritoriale Lizenzierung fordern wiirde, hingt
von dem Willen der Rechteinhaber, aber auch der Nutzer ab und ist daher
schwer vorherzusagen. In Anbetracht der bestechenden Rechtefragmentie-

2445 Vgl. fiir das OLA-Modell STrREUL, in: FS Pfennig, S. 520, 522.
2446 Siehe in diesem Zusammenhang schon DReXL/NERiSSON/TrRumpKE/HiLty, 11C
2013, 325 f. (Rn. 6-9).
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rung diirfte der kollektiven Rechtewahrnehmung aber auch in Zukunft
eine nicht unbedeutende Rolle zukommen. Dabei ist es nicht ausgeschlos-
sen, dass sich selbst Akteure, die bereits aus dem System der kollektiven
Wahrnehmung ausgetreten waren (wie die Major-Labels im Bereich der
Onlinelizenzierung von Musik), im Rahmen eines europdischen Lizenzre-
gimes wieder zu einer Einbringung ihrer Rechte in die Verwertungsgesell-
schaften entschlieBen kdnnten.2447

Der hier unterbreitete Vorschlag erhebt keinesfalls den Anspruch, alle
Aspekte erschopfend diskutiert zu haben. Insbesondere wire noch einge-
hender zu iiberlegen, wie eine fiir alle Mitgliedstaaten geltende EKL-Be-
stimmung beschaffen sein muss, deren Vorgaben den Lidndern wenig
Spielraum bei der Umsetzung ins nationale Recht ldsst. Regelungen zur
Berechtigung, Tétigkeit und Transparenz von Verwertungsgesellschaften
sowie zu Rechten und Pflichten von Verwertungsgesellschaft, Mitgliedern,
Nichtmitgliedern und Nutzern wéren zwingend zu harmonisieren, wie es
nun auch die Wahrnehmungs-RL vorsieht. SchlieBlich mag ein solcher be-
hutsamer Ansatz aufgrund seiner Flexibilitdt und seines weniger ,,eingrei-
fenden® als vielmehr fordernden Charakters auch rechtspolitisch nicht vol-
lig aussichtslos erscheinen.

III. Paneuropdisch

Die territoriale Anwendung des Urheberrechts per se steht im Grunde
einem einheitlichen Binnenmarkt entgegen, indem Giiter und Dienstleis-
tungen ungehindert zirkulieren sollen.2448

In Europa wurde die territoriale Wirkung des Schutzrechts bisher nur in
zwei Féllen tatsdchlich durchbrochen: zum einen iiber das bereits erwéhn-
te Ursprungslandprinzip fir das Recht der Satellitensendung, zum ande-

2447 Notwendig wire noch nicht einmal die Einbringung in eine Verwertungsgesell-
schaft und eine damit verbundene kollektive Wahrnehmung. Stattdessen wire es
auch denkbar, dass in einem funktionierenden, auf EKL-Vereinbarungen basier-
ten Gegenseitigkeitssystem einzelne Rechteinhaber ihre Rechte direkt einer zen-
tralen Stelle iibertragen und so an einer paneuropéischen Lizenzierung teilneh-
men (vgl. hierzu mit Blick auf das OLA-Modell STREUL, in: FS Pfennig, S. 515).

2448 Vgl. HugenHoLtz, in: Axhamn (Hg.), Copyright in a Borderless Online Environ-
ment, S. 194 f.; JouGLEUX, in: Synodinou (Hg.), Codification of European Copy-
right Law, S. 62.
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ren iiber den urspriinglich vom EuGH etablierten, 244 mittlerweile auch in
Art.9 (2) RL 2006/115/EG zum Vermietrecht und Verleihrecht sowie in
Art. 4 (2) InfoSoc-RL verankerten Grundsatz der gemeinschaftsweiten Er-
schépfung, wonach der Inhaber eines Urheber- oder Leistungsschutzrechts
durch eigene Benutzungshandlung ein ihm gesetzlich eingerdumtes Ver-
wertungsrecht ausgenutzt und somit ,,verbraucht™ hat. So kdnnen nationale
Urheberrechte gegeniiber der Einfuhr von Waren aus anderen Mitglied-
staaten nicht mehr geltend gemacht werden, wenn sie mit Zustimmung des
Rechteinhabers in den Verkehr gebracht wurden. 2430

Von diesen beiden Ausnahmen abgesehen konzentrierten sich die bishe-
rigen Bemiihungen des européischen Gesetzgebers auf die Aufhebung von
Hindernissen im Binnenmarkt, die aus den Unterschieden des nationalen
Rechts der Mitgliedstaaten resultierten, ohne dabei von der territorialen
Anwendung des Urheberrechts abzuriicken.?*>! So spiegeln sich in den
mittlerweile neun ergangenen Richtlinien eher punktuelle Harmonisie-
rungsansitze als die Bestrebung einer umfassenden Harmonisierung des
Urheberrechts in den Mitgliedstaaten.?4>2

Will man aber tatséchlich einen einheitlichen Binnenmarkt fiir Giiter
und Dienstleitungen, Kreationen und Innovationen schaffen, wiren frei-
lich umfassendere Mafinahmen nétig, um einer territorialen Anwendung
der Urheberrechte und den daraus entstehenden Ungereimtheiten zu be-
gegnen. Denkt man in diese Richtung unvoreingenommen weiter, so stof3t
man unweigerlich auf die Mdglichkeit eines ,,wahren* paneuropdischen
Losungsansatzes — der Schaffung eines Europdischen Urheberrechts.

2449 EuGH, Urteil v. 08.06.1971, Rs. C-78/70 (GRUR Int. 1971, 450 ff.) — Polydor;
EuGH, Urteil v. 20.01.1981, Rs. C-55/80 und C-57/80 (GRUR Int. 1981, 229 ff.)
— Gebiihrendifferenz 1.

2450 WAaNDTKE/BULLINGER/V. WELSER, UrhR, Vor §§ 120 ff. Rn. 40; LoEWENHEIM/LEH-
MANN, HB UrhR, § 55 Rn. 5.

2451 IViR-Study — The Recasting of Copyright, S. 27; HuGeNHOLTZ, in: Axhamn (Hg.),
Copyright in a Borderless Online Environment, S. 200.

2452 1ViR-Study — The Recasting of Copyright, S. 21; HUGENHOLTZ, in: Axhamn (Hg.),
Copyright in a Borderless Online Environment, S. 190 {f.; siche auch ScHack,
ZGE 2009, 277 ff.
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1. Die Idee eines Europdischen Urheberrechts

Diskutiert man die Chancen und Mdoglichkeiten eines ,,Europédischen Ur-
heberrechts®, so muss vorab prizisiert werden. Denkbar wire zunichst,
die bisher verabschiedeten Richtlinien in eine Art europdischen Urheber-
rechtskodex (in Form einer ,,Superrichtlinie) zusammenzufassen. Bei die-
ser Gelegenheit bote es sich an, den Inhalt des Acquis zu liberarbeiten, an-
zupassen und besser aufeinander abzustimmen, um die vorhandene Inko-
hirenz zwischen den einzelnen Richtlinien aufzuheben 2453

Eine andere Mdglichkeit wiére die Schaffung eines fakultativen europd-
ischen Urheberrechtstitels.?*>* Ein solch paralleles Bestehen zwischen na-
tionalem und europdischem Schutzrechtsregime findet sich auch in ande-
ren Bereichen des Immaterialgiiterrechts, etwa im Markenrecht mit der
Gemeinschaftsmarke oder im Geschmacksmusterrecht mit dem Gemein-
schaftsgeschmacksmuster.?43> Zu bedenken ist aber, dass im Gegensatz zu
den genannten Immaterialgiiterrechten die Entstehung des Urheberrechts
von keinem formlichen Akt (wie einer Registrierung) abhingig ist, womit
sowohl das nationale als auch das europdische Urheberrecht gleichzeitig
Schutz entfalten wiirden.?4¢ Eine solche Biindelung von verschiedenen
Schutzrechten sollte freilich vermieden werden, bringt es im Vergleich zu
einer bloen Anwendung der nationalen Urheberrechte keinerlei Vortei-
le.2457 Auch dem Problem einer territorialen Anwendung kann damit nicht
begegnet werden.245® Stattdessen miisste festgelegt werden, welches von
beiden Rechtsregimen, nationaler oder europdischer Urheberrechtstitel, al-
ternativ Anwendung finden soll.?#° Um dabei die Vorteile eines europa-

2453 Hicry, IIC 2004, 767; siehe auch WALTER/V. LEWINSKI/V. LEWINSKI/WALTER, Eu-
ropean Copyright Law, Rn. 16.0.129.

2454 So schon frith Hicry, IIC 2004, 768 ff.; umfassend FiscHER, Perspektiven fiir ein
Europdisches Urheberrecht, S. 471 ff.

2455 Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 iiber die Gemein-
schaftsmarke; Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates vom 12. Dezember 2001
tiber das Gemeinschaftsgeschmacksmuster.

2456 [ViR-Study — The Recasting of Copyright, S.219; Cook/DercLAYE, IPQ 2011,
262; siehe aber auch FiScHER, Perspektiven fiir ein Europdisches Urheberrecht,
S.477f.

2457 So schon Hirry, in: Synodinou (Hg.). Codification of European Copyright Law,
S. 360; Cook/DERCLAYE, IPQ 2011, 262.

2458 1ViR-Study — The Recasting of Copyright, S.219.

2459 FiscHER, Perspektiven fiir ein Europdisches Urheberrecht, S. 475 ff. unterschei-
det dabei zwischen ,,konkreter” und ,,abstrakter* Alternativitdt. Wahrend bei der
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ischen Urheberrechtstitels auszuspielen, miissten entweder entsprechende
Anreize gesetzt werden, damit sich die Rechteinhaber fiir einen europé-
ischen Urheberrechtsschutz entscheiden und damit auf die nationalen Ur-
heberrechte verzichten,240 oder aber es diirften zunichst nur bestimmte
Bereiche von einer moglichen européischen Urheberrechtsverordnung er-
fasst sein, wohingegen in anderen, von der Verordnung nicht geregelten
Bereichen weiterhin das nationale Rechtsregime Anwendung fande.>4¢!
SchlieBlich wire noch eine dritte Variante eines Europdischen Urheber-
rechts denkbar: die Schaffung eines einheitlichen europdischen Urheber-
rechtstitels in Verbindung mit der Abschaffung der nationalen Urheber-
rechte. 2462 Diese Idee mag auf den ersten Blick {iberraschen, stellt aber im
Grunde den konsequentesten Ansatz dar. Die Einfithrung eines gemein-
schaftsweiten Urheberrechts konnte einen einheitlichen Binnenmarkt im
Bereich des Urheberrechts unmittelbar herstellen, Rechtssicherheit und
Transparenz schaffen, den Boden fiir ein einfaches und iiberschaubares Li-
zenzierungssystem erzeugen und letztlich allen Akteuren wie Urheber,
Rechteinhaber, Intermediér, Nutzer und Allgemeinheit zugutekommen.2463
Mit im AEUV neu aufgenommenen Art. 118, der das Européische Parla-
ment und den Rat erméchtigt, im ,,Rahmen der Verwirklichung oder des

konkreten Alternativitit™ bei ein und demselben Schutzgegenstand sowohl na-
tionales Urheberrecht als auch Unionsurheberrecht nebeneinander existieren, je
nach Sachverhalt aber nur einer der beiden Rechtstitel Anwendung findet, ob-
liegt es dem Rechteinhaber bei der ,,abstrakten Alternativitdt®, sich bei einem
Schutzgegenstand endgiiltig festzulegen, ob dieser europdischem oder nationa-
lem Recht unterworfen sein soll.

2460 Differenzierend FISCHER, Perspektiven fiir ein Europdisches Urheberrecht,
S.487f., 492 ff.

2461 Fir eine solche ,,Synthese®, in der ein Unionsurheberrecht nur fiir bestimmte
materiell-rechtliche Teilbereiche geschaffen wiirde, welches dann im Sinne
einer ,,abstrakten Alternativitit ausgestaltet wére, die den Rechteinhaber ver-
pflichtet, sich entweder fiir einen Unionsrechtstitel oder eben fiir die nationalen
Urheberrechte zu entscheiden (,,Systemwettbewerb*) mit iiberzeugenden Argu-
menten FISCHER, Perspektiven fiir ein Europdisches Urheberrecht, S.498 ft.,
511 ff. Ahnlich schon Hity, IIC 2004, 774 ff.; DErs., in: Synodinou (Hg.). Co-
dification of European Copyright Law, S. 361 ff.

2462 Umfassend FISCHER, Perspektiven fiir ein Europdisches Urheberrecht, S. 439 ff.

2463 FIScHER, Perspektiven fiir ein Europdisches Urheberrecht, S. 179 ft.; IViR-Study
— The Recasting of Copyright, S. 219; HuGENHOLTZ, in: Synodinou (Hg.), Codifi-
cation of European Copyright Law, S. 352; DErs., in: Axhamn (Hg.), Copyright
in a Borderless Online Environment, S.203. Vgl. auch EuroprAiscHE KommissI-
ON, Creative Content in a European Digital Single Market, S. 18.
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Funktionierens des Binnenmarkts (...) Malnahmen zur Schaffung europdi-
scher Rechtstitel iiber einen einheitlichen Schutz der Rechte des geistigen
Eigentums in der Union* zu schaffen, stiinde wohl auch eine entsprechen-
de Rechtsgrundlage fiir eine solche Verordnung zur Verfiigung 2464

Die Etablierung eines Europdischen Urheberrechts, in welcher Ausfor-
mung auch immer, wird schon seit geraumer Zeit in Wissenschaftskreisen
diskutiert.2465 In jiingerer Zeit hat auch die Europdische Kommission so-
wohl die Moglichkeit eines Urheberrechtskodexes als auch die Schaffung
eines fakultativen europdischen Urheberrechtstitels ausdriicklich in die
Diskussion eingebracht,24%¢ wenn auch als ,,long-term vision‘“2467, Uberle-
gungen fiir einen einzigen europdischen Urheberrechtstitel bei gleichzeiti-
ger Abschaffung der nationalen Urheberrechte werden in letzter Zeit ver-
starkt in Wissenschaft und Forschung angestellt. Tatséchlich sind sogar
konkrete Vorschldge unterbreitet worden, welche Gestalt und welchen In-
halt ein europdisches Urheberrechtsgesetz haben kdnnte.

2. European Copyright Code (The Wittem Group)

Als federfithrend bei diesen Uberlegungen ist das Projekt der Wittem
Group zu nennen, bestehend aus einer grof3en Zahl von europdischen Wis-

2464 Eingehend FiscHER, Perspektiven fiir ein Europdisches Urheberrecht, S.711t.,
1691.; sieche auch DRrEIER, in: Geiger (Hg.), Constructing European Intellectual
Property, S.295; HuGenHoLTZ, in: Synodinou (Hg.), Codification of European
Copyright Law, S. 353; DErs., in: Axhamn (Hg.), Copyright in a Borderless On-
line Environment, S. 203; Rosarti, JIPLP 2010, 863; Cook/DercLAYE, IPQ 2011,
263; GeorcorouLos, in: Synodinou (Hg.), Codification of European Copyright
Law, S. 31, 39 ff. Zweifelnd hingegen v. LEwinskl, in: Axhamn (Hg.), Copyright
in a Borderless Online Environment, S. 108 ff.

2465 Siche zum Ganzen die Arbeit von FISCHER, Perspektiven fiir ein Europdisches
Urheberrecht; siche auch ScHack, ZGE 2009, 275 ff.; IViR-Study — The Recas-
ting of Copyright, S. 218 ff.; HuGenHOLTZ, in: Synodinou (Hg.), Codification of
European Copyright Law, S. 352; Cook/DErcLAYE, IPQ 2011, 259 ff.; Hity, IIC
2004, 768 ff.

2466 EuroriiscHE KomwmissioN, Public Consultation on the review of the EU copyright
rules, S. 36; sieche auch schon zuvor: EurorAiscHE KomwmissioN, Griinbuch: On-
line-Vertrieb audiovisuelle Werke, S. 14, 16; EurorAiscHE Kommission, Mittei-
lung: Ein Binnenmarkt fiir Rechte des geistigen Eigentums, S. 14; EUROPAISCHE
Komwmission, Creative Content in a European Digital Single Market, S. 18 f.

2467 EuropAiscHE KommissioN, Communication: Towards a modern, more European
copyright framework, S. 12.
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senschaftlern, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, einen Entwurf eines
Europiischen Urheberrechtsgesetzes (European Copyright Code — ECC)
auszuarbeiten.?4%® Nach Aussage der Verfasser soll mit dem Vorschlag kei-
ne Aussage liber die Geeignetheit und ZweckméiBigkeit eines Unionsurhe-
berrechts getroffen werden.24%® Stattdessen soll der Vorschlag als mogli-
cher Ausgangspunkt fiir weitere Diskussionen um einen zukiinftigen
europdischen Rechtstitel dienen,?470 wenn nicht schon partiell in weitere
HarmonisierungsmafBnahmen einflieBen.247!

Der ECC stellt keinen umfassenden Regelungsentwurf eines Europi-
ischen Urheberrechts dar, sondern fokussiert stattdessen auf wesentliche
Komponenten des Urheberrechts. Dazu finden sich in sechs Kapiteln je-
weils Bestimmungen zu Werk, Urheberschaft und Rechtsinhaberschaft,
Urheberpersonlichkeitsrechten, Verwertungsrechten und Schranken.2472
Vom Gesetzesentwurf ausdriicklich ausgenommen bleiben Bestimmungen
zur Rechtsdurchsetzung und zum Rechtsschutz technischer Schutzmal-
nahmen.2*73 Der Gesetzesvorschlag trifft auch keine Aussage zur kollekti-
ven Wahrnehmung von Urheberrechten.?4’# Der ECC beriicksichtigt nicht
nur den bestehenden Acquis, sondern auch den vom internationalen Recht
vorgegebenen Rahmen.24”> Bemerkenswert ist schlieBlich, dass der Ent-

2468 Ausfiihrlich zu den Hintergriinden des Wittem-Projekts: HuGennoLTZ, in: Syn-
odinou (Hg.), Codification of European Copyright Law, S. 339 ff.; DRrEIER, in:
Geiger (Hg.), Constructing European Intellectual Property, S. 296 ff.

2469 DrEIER, in: Geiger (Hg.), Constructing European Intellectual Property, S.312.
Kritisch zu diesem Ansatz Rosarti, JIPLP 2010, 864.

2470 Siehe ECC Prdambel: ,,(...) Believing — that design of a European Copyright
Code might serve as an important reference tool for future legislatures at the
European and national levels®.

2471 DREIER, in: Geiger (Hg.), Constructing European Intellectual Property, S. 312.

2472 HucenHoLTZz, in: Synodinou (Hg.), Codification of European Copyright Law,
S.342; DrEIER, in: Geiger (Hg.), Constructing European Intellectual Property,
S.297f.

2473 In Art.5.8 ECC finden sich gleichwohl Regelungen zur Durchsetzung von
Schranken gegeniiber technischen Schutzmafnahmen.

2474 DREIER, in: Geiger (Hg.), Constructing European Intellectual Property, S. 298.

2475 Siehe ECC Praambel: ,,(...) Taking note — of the norms of the main international
treaties in the field of copyright that have been signed and ratified by the EU
and its Member States, in particular the Berne Convention, the TRIPs Agree-
ment and the WIPO Copyright Treaty, and of the harmonized standards set by
the EC directives in the field of copyright and related rights“. Siehe auch Drer-
ER, in: Geiger (Hg.), Constructing European Intellectual Property, S.299; a.A.
hingegen GINSBURG, European Copyright Code, S.22, 24 f.
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wurf die doch oftmals fiir schwierig, teilweise fiir uniiberwindbar propa-
gierten Unterschiede zwischen kontinentaleuropdischem und angloameri-
kanischem Urheberrechtssystem in sich recht miihelos zu vereinen scheint.

3. Europdisches Urheberrecht und EKL

Zu iberlegen ist, welche Rolle der EKL in den genannten drei Varianten
eines Europdischen Urheberrechts zukommen konnte.

Bei einer Biindelung des bestehenden Acquis unter eine Superrichtlinie
diirfte sich die Anwendung der EKL in dhnlicher Weise verhalten wie es
momentan der Fall ist, vorausgesetzt freilich, dass es dabei zu keinen ein
nationales EKL-Modell beeinflussenden Anpassungen kdme. Eine territo-
riale Anwendung der EKL {iber das nationale Recht bliebe damit moglich,
wohingegen eine extraterritoriale Wirkung ausgeschlossen wire.

Demgegeniiber miisste bei einem fakultativen Urheberrechtstitel und
bei einem Gemeinschaftsurheberrecht die Rolle der EKL iiberdacht wer-
den. In beiden Fillen wire eine territoriale Anwendung des Urheberrechts
zumindest fiir bestimmte Bereiche aufgehoben und durch ein gemein-
schaftsweites Schutzrecht ersetzt. Auf dieses bezogen wire wiederum eine
Anwendung der EKL durchaus denkbar. Allerdings miissten ihre Voraus-
setzungen modifiziert werden. Eine Verwertungsgesellschaft ist nach skan-
dinavischem Vorbild nur dann berechtigt, EKL-Vereinbarungen zu schlie-
Ben, wenn sie eine substanzielle Anzahl an Rechteinhabern vertritt. Die
Reprisentativitit darf sich daher nicht mehr auf das Territorium eines Mit-
gliedstaates, sondern muss sich auf das gesamte Gebiet der EU beziehen.
Folglich miisste eine Verwertungsgesellschaft eine substanzielle Anzahl an
Rechteinhabern vertreten, deren Werke auf dem ,,europdischen Territori-
um* genutzt werden, um zum Abschluss von EKL-Vereinbarungen be-
rechtigt zu sein. Die iiber eine EKL lizenzierte Nutzung wire dann in allen
Mitgliedstaaten der EU zuldssig.

Unter einem solchen Ansatz wire eine rein territoriale Tdtigkeit von
Verwertungsgesellschaften nur noch schwer vorstellbar. Denn steht einem
Rechteinhaber ein gemeinschaftsweites Urheberrecht zu, wird er seine
Rechte einer Verwertungsgesellschaft zur Ausiibung fiir das gesamte Ter-
ritorium einrdumen. Unter einer solchen Ausgestaltung wiirden sich wahr-
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scheinlich nur einige (wenige) Verwertungsgesellschaften herausbil-
den.2476

Kédme es hingegen lediglich zu einer partiellen gemeinschaftsweiten
Regelung des Urheberrechts, wihrend andere Aspekte weiterhin iiber die
nationalen Schutzsysteme reguliert wiirden, so wéren dadurch zwei Arten
von Verwertungsgesellschaften denkbar, namentlich grofle europaweit
agierende Organisationen und alle anderen — fiir bestimmte Bereiche tatige
— nationale Verwertungsgesellschaften.2477

Die Vorteile eines gemeinschaftsweiten EKL-Modells sind nicht zu
iibersehen. Ein Nutzer konnte eine Nutzungslizenz fiir das gesamte euro-
pédische Territorium von einer europdischen Verwertungsgesellschaft er-
werben, welche ihm die Nutzung des Weltrepertoires an Werken gestattet.
Blickt man auf die Anwendung der EKL in den skandinavischen Léndern,
so hat sie in nicht geringem Maf3e zu einer Starkung der kollektiven Rech-
tewahrnehmung gefiihrt, sofern die Parteien dem Grunde nach dariiber ei-
nig waren, ihre Rechte kollektiv wahrzunehmen. Daher diirfte eine ver-
starkte, liber eine EKL stimulierte kollektive Wahrnehmung in Europa
auch weltweit diese Form der Rechtewahrnehmung fordern und zum Ab-
schluss von Gegenseitigkeitsvereinbarungen animieren. Mithin kdnnte das
Problem der Rechtekldrung und -fragmentierung durch ein Unionsurhe-

2476 Erkennt man Verwertungsgesellschaften auch eine Rolle bei der Frage kulturel-
ler Diversitit zu, so bestliinde die Gefahr, dass mit Aufldsung nationaler Verwer-
tungsgesellschaften auch die nationale kulturelle Vielfalt einer mehr oder weni-
ger kulturellen Einseitigkeit Platz machen wiirde.

2477 1ViR-Study — The Recasting of Copyright, S. 30. Interessanterweise wiirde damit
eine dhnliche Situation entstehen wie sie nun vermutlich mit Umsetzung der
Wahrnehmungs-RL eintreten wird. Zwar gehen die Regelungen der Wahrneh-
mungs-RL weiterhin von einer territorialen Anwendung der Urheberrechte aus.
Durch das System der Mehrgebietslizenzierung sind aber Verwertungsgesell-
schaften, sofern sie bestimmte Anforderungen erfiillen, berechtigt, europaweite
Mehrgebietslizenzen fiir Online-Rechte an Musikwerken zu vergeben. Auch
hier ist zu vermuten, dass es zur Bildung von wenigen groBen ,,Superverwer-
tungsgesellschaften kommen wird, dies zum Nachteil der kleineren Verwer-
tungsgesellschaften und Léander. Vor diesem Hintergrund besteht bereits heute
die Gefahr, dass das langjdhrige System der territorialen kollektiven Wahrneh-
mung empfindlich beeintrachtigt wird. Bei einem Unionsurheberrecht kénnte
dies freilich auch passieren, was dann dem gemeinschaftsweiten Schutzrecht ge-
schuldet wire, nicht aber der EKL, die sich insofern nur dem jeweiligen Territo-
rium ,,anpassen” wiirde.
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§ 14 Die Zukunft der Erweiterten Kollektiven Lizenz

berrecht nicht nur gemindert, sondern durch eine EKL — jedenfalls fiir Eu-
ropa — nahezu aufgehoben werden.

Die hier angestellten Uberlegungen wollen weder einer territorialen T#-
tigkeit von Verwertungsgesellschaften noch einer Aufhebung des beste-
henden Systems den Vorzug geben. Entscheidend soll allein die Erkennt-
nis sein, dass die EKL selbst innerhalb eines gemeinschaftsweiten Urhe-
berrechts noch denkbar wire und ihr dabei auch weiterhin eine Funktion
zukommen konnte.

675



https://doi.org/10.5771/9783845270364-616
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

	A. Territorialität im Urheberrecht
	I. Das Territorialitätsprinzip
	II. Territoriale Verwertungsmärkte

	B. Die EKL im Zeitalter von Paneuropäischen Verwertungsmärkten
	I. Tatsächlicher Wandel urheberrechtlicher Verwertungsmärkte
	1. Neue Nutzungsarten
	2. EKL vs. Neue Nutzungsarten
	a) AllOfMP3
	b) Skandinavien
	aa) Territoriale Anwendung der EKL
	bb) Fallbeispiel
	cc) Aktuelle EKL-Vereinbarungen


	3. Erkenntnisse

	II. Rechtlicher Wandel urheberrechtlicher Verwertungsmärkte
	1. Europa: Schaffung von Paneuropäischen Märkten
	a) Onlinelizenzierung von musikalischen Werken
	b) Digitalisierung und Zugänglichmachung des kulturellen Erbes Europas
	c) Onlinevertrieb von audiovisuellen Werken

	2. EKL vs. Paneuropäische Märkte
	a) Europäische Anforderungen an die Tätigkeit von Verwertungsgesellschaften
	b) Grenzüberschreitende Tätigkeit von Verwertungsgesellschaften im Wettbewerb
	c) Gegenseitige Anerkennung von verwaisten Werken
	d) Absichtserklärung Vergriffene Werke (MoU)


	III. Folgerungen und Problemstellung

	C. Lösungsansätze
	I. Monoterritorial
	1. Ausgangspunkt: Art. 1 (2) SatKab-RL
	2. EKL und „country of origin rule“
	a) Überlegung
	b) Stellungnahme

	3. EKL und „country of first publication rule“
	a) Überlegung
	b) Stellungnahme


	II. Multiterritorial
	1. Gegenseitige Anerkennung nationaler Lösungen
	2. EKL als Motor einer multiterritorialen Lizenzierung
	a) Gegenseitigkeitsvereinbarungen, IFPI/Simulcasting-Abkommen und OLA-Modell
	b) Ansatz von Axhamn/Guibault
	c) Stellungnahme und eigener Ansatz


	III. Paneuropäisch
	1. Die Idee eines Europäischen Urheberrechts
	2. European Copyright Code (The Wittem Group)
	3. Europäisches Urheberrecht und EKL



